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1 Allgemeines 

1.1 Geltungsbereich 

Diese Technische Anschlussbedingungen (TAB) einschließlich der dazugehörigen Datenblätter gelten 

für die Planung, den Anschluss und den Betrieb von Anlagen, die an die mit Heizwasser betriebenen 

Fernwärmenetze des Fernwärmeversorgungsunternehmens Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH 

(SWH-N), nachstehend FVU genannt, angeschlossen werden. Sie sind Bestandteil des zwischen dem 

Anschlussnehmer bzw. Kunden und dem FVU zustande gekommenen Anschluss- und 

Versorgungsvertrages. 

Die TAB gelten mit Wirkung vom 1. Januar 2019. 

Für bereits in Betrieb befindliche Anlagen gilt diese Fassung der TAB nur bei wesentlichen 

Änderungen in den Grenzen des § 4 Abs. 3 Satz 5 AVBFernwärmeV. 

Bei neu zu erstellende Fernwärmeversorgungsanlagen oder wesentlichen technischen Änderungen 

von bestehenden Anlagen gilt die jeweils neuste Version der TAB. 

1.2 Anschluss an die Fernwärmeversorgung 

Die Herstellung eines Anschlusses an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Heidelberg ist vom 

Anschlussnehmer bzw. Kunden oder deren Beauftragten unter Verwendung der dafür vorgesehenen 

Vordrucke zu beantragen. 

Der Anschlussnehmer bzw. Kunde ist verpflichtet, die anfallenden heizungstechnischen Arbeiten von 

einem qualifizierten Fachbetrieb ausführen zu lassen, welcher der Industrie- und Handelskammer 

zugehörig oder in die Handwerksrolle der Handwerkskammer eingetragen ist. Er veranlasst den 

Fachbetrieb, entsprechend den jeweils gültigen TAB zu arbeiten und diese vollinhaltlich zu beachten. 

Das gleiche gilt auch bei Reparaturen, Ergänzungen und Veränderungen an der Anlage oder an 

Anlagenteilen. Diese sind dem FVU vor Umbau der Anlage anzuzeigen. 

Bei wesentlichen technischen Änderungen von vorhandenen Fernwärmeanlagen sind immer 

Schaltbilder für die geänderte Anlage beim FVU einzureichen. Zweifel über Auslegung und 

Anwendung der TAB ist vor Beginn der Arbeiten mit dem FVU zu klären. 

Der Anschlussnehmer bzw. Kunde ist verpflichtet, seine ausführende Heizungsfirma zu 

veranlassen, alle nach 1.5 erforderlichen Unterlagen möglichst frühzeitig, vor Montagebeginn 

beim FVU zur Planeinsichtnahme einzureichen. Sollte dies nicht geschehen, behält sich das 

FVU vor, die Anlage nicht in Betrieb zu nehmen. Das FVU macht den Kunden auf erkannte 

Sicherheitsmängel aufmerksam und verlangt deren Beseitigung. Eine Inbetriebnahme kann 

erst erfolgen, wenn diese beseitigt sind. 

1.3 Haftung 

Durch die Planeinsichtnahme übernimmt das FVU keinerlei Haftung für die Übereinstimmung der 

Anlage mit den TAB und sonstigen technischen Richtlinien. Die Verantwortung für die Einhaltung der 

TAB liegt allein beim Bauherrn und seinen Bauausführenden. 

In Verträgen mit Bauausführenden sind die TAB zum Gegenstand der Leistungsbeschreibung zu 

machen und den Bauausführenden die Haftung für ihre Einhaltung aufzuerlegen. Werden durch 

Abweichungen von der TAB Schäden verursacht oder der Energieverbrauch erhöht, kann das FVU 

dafür keine Haftung übernehmen. 

Bei Zweifel über Auslegung und Anwendung sowie Ausnahmen von der TAB sind diese vor 

Baubeginn mit dem FVU abzustimmen. 
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1.4 In- und Außerbetriebsetzung 

Die Hausanlage ist vor Anschluss an die Hauszentrale mit Kaltwasser zu spülen, dies ist zu 

dokumentieren.  

Die Druckfestigkeit der anzuschließenden Hausanlage ist durch eine Druckprüfung nach VOB Teil C / 

DIN 18380, gemessen am tiefsten Punkt der Hausanlage, nachzuweisen und zu dokumentieren. 

Die Inbetriebsetzung der Fernwärmeübergabestation ist beim FVU spätestens fünf Tage vorher zu 

besantragen. 

Hausstationen dürfen erst in Betrieb genommen werden, nachdem ein Sachkundiger des Erstellers 

der Hauszentrale den ordnungsgemäßen Zustand der Hauszentrale geprüft und dem FVU diesen 

bestätigt hat. Erstinbetriebnahmen von Übergabestationen dürfen grundsätzlich nur mit dem 

Sachkundigen des FVU erfolgen. 

Die Erstinbetriebnahme einer Fernwärmestation erfolgt bei einem vereinbarten Termin zwischen 

Heizungsfachfirma und FVU. Sollte zu dem vereinbarten Termin keine Inbetriebnahme der Station 

erfolgen können, weil die technischen Voraussetzungen von den Fachfirmen nicht gegeben sind, wird 

von dem FVU eine zweite Anfahrt zur Inbetriebnahme dem Verursacher in Rechnung gestellt. 

Eine Dauerhafte Außerbetriebsetzung eines Hausanschlusses ist bei dem FVU vorher schriftlich zu 

beantragen. 

Eine vorübergehende Außerbetriebsetzung ist dem FVU rechtzeitig mitzuteilen. 

Kälte aus Wärme mittels Absorptionstechnik: Bei der Kältegewinnung mit  Fernwärmerücklaufwasser 

sind in der Planungsphase Projektunterlagen zur Genehmigung beim FVU einzureichen. Die 

Einhaltung der Rücklauftemperatur ist hierbei nach Vorgabe des FVU nicht zu überschreiten. 

Alle in Verantwortung des Kunden zu errichtenden Anlagen unterliegen keiner Aufsichts- und 

Prüfungs-Pflicht durch das FVU. Das FVU steht jedoch für alle diese TAB betreffenden Fragen zur 

Verfügung. 

Für die Richtigkeit der in diesen TAB enthaltenen Hinweise und Forderungen wird vom FVU keine 

Haftung übernommen. 

Für alle Tätigkeiten, die von Personen des FVU in Kundenanlagen ausgeführt werden, gelten die 

Haftungsregelungen des § 6 der AVB FernwärmeV. 

1.5 Vom Kunden (oder dessen Beauftragten) einzureichende Unterlagen 

Vor der Inbetriebnahme, mindestens eine Woche vor dem vereinbarten Termin, sind dem FVU 

folgende verbindliche Unterlagen vorzulegen: 

› Antrag zur Anmeldung und Inbetriebnahme einer Fernwärmeanlage  

› Datenblatt zur Lage der Fernwärmestation und Mitversorgung von Gebäuden (Dieses 

Formular benötigen Sie nur, wenn mit einer Station mehrere Gebäude versorgt werden) 

› Schaltschema der Hausstation (Übergabestation und Hauszentrale) aus dem ersichtlich sein 

muss: 

o Die Schaltung der gesamten Hauszentrale und Übergabestation einschließlich der 

verwendeten Geräte wie Regelarmaturen, Pumpen, Ventile mit KVS - Wert etc. 

o Die einzustellenden Anschlusswerte der Kundenanlage. 

o Die Auslegungsdaten des Wärmetauschers und jeder der Heizgruppe zugrunde 

gelegte Vor- und Rücklauftemperatur. 
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Bei Tiefkellern bzw. Dachzentralen müssen unbedingt die Höhenlagen eingetragen werden. 

Die Dimensionierung, Druckverlustberechnung und Ausführung des längsten Stromkreises jeder 

Heizgruppe ist auf Verlangen dem FVU vorzulegen. 

Für die Einregulierung der Kundenanlage ist von der Heizungsfachfirma eine Berechnung der 

Heizwasserströme vorzunehmen (hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage). 

Auch bei Anlagenveränderungen bzw. Erweiterungen müssen vorgenannte Unterlagen rechtzeitig und 

unaufgefordert dem FVU eingereicht werden. 

Die Ausfertigung der eingereichten Unterlagen von Abschnitt 1.5 verbleibt beim FVU. 

Eine Ausfertigung der Anmeldeunterlagen für den Kunden und der Heizungsfirma wird nicht mehr als 

Rückläufer versendet, bitte seitens Kunden / Heizungsbaufirma eine eigene Kopie für die 

Bestandsunterlagen anfertigen. 

1.6 Kompaktstationen 

Vor Bestellung der Fernwärmekompaktstation durch die Heizungsfachfirma beim Stationshersteller ist 

das Montageschema zur Genehmigung beim FVU einzureichen. Erst nach der Freigabe der 

Fernwärmeübergabestation vom FVU kann die Fernwärmeübergabestation angefertigt werden. 

1.7 Formulare 

Formulare und Datenblätter zur Anmeldung von Fernwärmeanlagen sind auf der Homepage der 

Stadtwerke Heidelberg (www.swhd.de) unter Energie und Wasser  Installateure  Gas, Wasser, 

Wärme  Formulare zur Anmeldung einer Fernwärmeanlage abrufbar. 

2 Heizlast / vorzuhaltende Wärmeleistung 

Die Heizlastberechnung und die Ermittlung der Wärmeleistung sind auf Verlangen dem FVU 

vorzulegen. 

2.1 Heizlast für Raumheizung 

Die Berechnung der Heizlast erfolgt nach DIN EN 12831 in der jeweils gültigen Fassung.  

In besonderen Fällen, z.B. Altbauten, kann ein Ersatzverfahren angewandt  werden. 

2.2  Heizlast für raumlufttechnische Anlagen 

Die Heizlast für raumlufttechnische Anlagen ist nach DIN-V 18599 zu ermitteln. 

2.3 Heizlast für Trinkwarmwassererwärmung 

Die Heizlast für die Trinkwarmwassererwärmung in Wohngebäuden wird nach DIN 4708 ermittelt. In 

besonderen Fällen kann ein Ersatzverfahren angewandt werden. 

2.4 Heizlast für Kälteerzeugung 

Die Heizlast für die Kälteerzeugung ist unter Berücksichtigung der technischen Parameter der 

Kälteanlagen und der Kühllastberechnung nach VDI 2078 zu ermitteln. 

  

https://www.swhd.de/de/Unternehmen-Kopfnavigation/Netze/Kundenanlagen/Waerme/Infos-fuer-Installateure-von-Fernwaermestationen-und-Nahwaermeanlagen-der-Stadtwerke-Heidelberg-Umwelt.html
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2.5 Sonstige Heizlasten 

Die Heizlast von Sonderabnehmern (z.B. Industriebetriebe, Kirchen, Krankenhäuser) und die 

Heizlastminderung durch Wärmerückgewinnung sind gesondert auszuweisen und mit dem FVU 

abzustimmen. 

2.6 Vorzuhaltende Wärmeleistung 

Aus den Heizlastwerten der vorstehenden Punkte (2.1–2.5) wird die vom Anschlussnehmer bzw. 

Kunden zu bestellende und vom FVU vorzuhaltende Wärmeleistung abgeleitet. 

Für die Trinkwarmwassererwärmung ist bei Vorrangschaltung zur Raumheizung bei 

Einfamilienhäusern in der Regel keine zusätzliche Leistung erforderlich. 

Die vorzuhaltende Wärmeleistung wird für eine Außentemperatur von  -12° C ermittelt. 

Aus der vorzuhaltenden Wärmeleistung wird in Abhängigkeit von der Differenz zwischen Vor- und 

Rücklauftemperatur an der Übergabestation der Fernheizwasser-Volumenstrom ermittelt und vom 

FVU begrenzt. 

2.7 Änderung der Heizlast 

Wenn sich die Heizlast der Kundenanlage und dementsprechend der Fernheizwasser- Volumenstrom 

während der Vertragslaufzeit ändert, so sind auch die Anlagenteile den veränderten Verhältnissen 

unter Beachtung von § 3 AVB Fernwärmeverordnung anzupassen. 

Dem FVU sind Veränderungen, wie 

› Zusätzliche Wärmedämm-Maßnahmen 

› Änderung der Gebäude 

› Änderung der Heizungsanlagen 

› Erweiterung der Heizungsanlage 

› Stilllegung oder Teilstilllegung der Heizungsanlagen, die Einfluss haben auf 

› den vertraglich festgelegten Fernheizwasser- Volumenstrom 

› die vertraglich festgelegte maximale Rücklauftemperatur 

› die exakte Messung und Steuerung der Fernwärmelieferung 

so frühzeitig mitzuteilen, dass bis zum Zeitpunkt der Veränderung die technischen und vertraglichen 

Voraussetzungen ordnungsgemäß geschaffen werden können. 

Der Kunde kann über das Antragsformular „Leistungsanpassung Fernwärme“ die geänderte Heizlast 

beim FVU beantragen. 

3 Temperaturfahrweisen von Fernwärmenetzen 

Die Größe der Temperaturspreizung, also die Differenz zwischen der Vor- und Rücklauftemperatur 

einer Fernwärmeversorgung, ist elementar für die Wirtschaftlichkeit eines 

Fernwärmeversorgungssystems. Der Volumenstrom und die Temperaturdifferenz sind direkt 

proportional zu der transportierten Wärmeleistung:    

 �̇� = �̇� × 𝑐𝑝 × ∆𝜃 

Die spezifische Wärmekapazität cp kann in dem in der Praxis genutzten Temperaturband als 

konstante Größe betrachtet werden. 

Unterschiedliche Betriebszustände von Kundenanlagen, die ihre Ursache z.B. in unterschiedlichen 

technischen Konzepten haben können, führen zu unterschiedlichen Leistungsanforderungen an ein 

Fernwärmesystem: 
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› Die benötigte Leistung von statischen Heizungen ist in hohem Maße an die Außentemperatur 

gekoppelt und erreicht bei der niedrigsten Außentemperatur ihr Maximum. 

› Bei Raumluftheizungen mit Außen-/Umluftbetrieb ist neben der Außentemperatur zusätzlich 

das Verhältnis der beiden Luftanteile für den Leistungsbedarf mitbestimmend. 

› Trinkwassererwärmungsanlagen haben im Lade- und im Nachheizbetrieb jeweils konstante 

Leistungsanforderungen. Die gewünschte Warmwassertemperatur und die Ladezeit bzw. der 

Zapfvolumenstrom bestimmen u. a. die erforderliche Leistung. 

› Prozesswärmeanlagen (z.B. für Lackierbetriebe) benötigen eine durchgehend konstante 

Leistung und häufig eine ebenso konstante Mindest-Vorlauftemperatur.  

Die Höhe der vom Fernheizwasser transportierten Leistung ergibt sich bei begrenztem Volumenstrom 

aus der jeweils vorliegenden Vorlauftemperatur und der Rücklauftemperatur.                                    

FVU nutzen bei der häufigsten Art der Versorgung, der Bereitstellung von Raumwärme, die mit 

zunehmender Außentemperatur zurückgehende Leistungsanforderung der Kundenanalgen dazu, die 

Vorlauftemperatur variabel - in bestimmten Grenzen einzustellen. Damit werden mehrere Ziele 

verfolgt: die Minimierung von Wärmeverlusten beim Transport des Fernheizwassers, eine Erhöhung 

der Lebensdauer von Rohrleitungssystemen (KMR), eine Herabsetzung der Stromverlustkennziffer bei 

der Wärmeerzeugung durch Kraft-Wärme-Kopplung sowie eine erleichterte Arbeitsweise bei 

Instandhaltung am Leitungssystem. Darüber hinaus wird die Wirksamkeit einer 

Volumenstrombegrenzung in der Hauszentrale unterstützt. 

Grundsätzlich stehen dem Fernwärmeversorgungsunternehmen drei Betriebsweisen für die 

Vorlauftemperatur des Fernheizwassers zur Verfügung: konstant, gleitend und gleitend-konstant.  

In unseren Fernwärmenetzen bevorzugen wir eine Temperaturfahrweise gleitend-konstant.  

Bei der gleitend-konstanten Betriebsweise handelt es sich um eine Mischform der Konstanten und der 

geleitenden Temperaturregelung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die 

Netzvorlauftemperatur wird innerhalb festgelegter Grenzwerte in Abhängigkeit von der Witterung 

geregelt.  

Bei fallender Außentemperatur steigt die Netzvorlauftemperatur gleitend bis zu einem Maximalwert.  

Abbildung 1: Netzvorlauftemperatur VN in Abhängigkeit von der Außentemperatur Ai 

Prinzipieller Verlauf einer gleitenden-konstanten Fahrweise 
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Steigt die Außentemperatur, so sinkt die Netzvorlauftemperatur gleitend bis zum Minimalwert. Die 

Höhe dieses Minimalwertes wird durch die mindestens vorzuhaltende Netzvorlauftemperatur, z.B. für 

eine Trinkwassererwärmung bestimmt. 

Mit der gleitend-konstanten Fahrweise können gleichzeitig Raumheizungs-, Trinkwassererwärmungs-, 

Raumluftheizungs- und Kälteanlagen versorgt werden. Wird das Temperaturniveau des 

Konstantbereichs ausreichend hoch gestellt, ist auch die Versorgung von technologischer Wärme 

möglich. Durch eine Nachregelung der Heizmittelvorlauftemperatur in der Hausstation ist eine von der 

Temperaturfahrweise des Fernwärmenetzes unabhängige, auf die Bedürfnisse des Verbrauchers 

zugeschnittene Betriebsweise hinsichtlich Vorlauftemperatur und Heizzeit möglich. 

4 Wärmeträger 

Der Wärmeträger Wasser entspricht den Anforderungen nach AGFW FW 510.  

Fernheizwasser darf nicht verunreinigt oder aus der Anlage entnommen werden. 

 

Fernheizwasserzusammensetzung: 

Härte (°dH) < 0,2 

pH-Wert 9,5–10 

Leitfähigkeit (S/cm) 20 S < 30 Si O² (mg/l) < 0,30 
Sauerstoff (mg/m³) nicht nachweisbar 
 
Weitere detaillierte Auskünfte z.B. für die Sekundärnetze sind bei SWH-N zu erfragen.  

Die angegebenen Werte für die Fernheizwasserzusammensetzung können durch Härteeinbrüche (z.B. 

defekte Wassererwärmer) kurzzeitig von den genannten Werten abweichen. 

Es darf kein Fernheizungswasser aus dem Netz entnommen werden. 

5 Hausanschluss 

Um Arbeiten an von Fernheizwasser durchströmten Rohren und Anlagenteilen durchführen zu dürfen, 

die den Parametern und Betriebsbedingungen (Druck und Temperatur) des Fernheiznetzes 

unterliegen, müssen die Rohrleitungsbauunternehmen nach dem AGFW-Arbeitsblatt 601 zertifiziert 

sein. Der Qualitätsstandard der SWH beschränkt sich auf die qualitativen Entscheidungskriterien FW 1 

und FW 2. 

5.1 Hausanschlussleitung 

Die Hausanschlussleitung verbindet das Verteilungsnetz mit der Übergabestation. Die technische 

Auslegung und Ausführung der Hausanschlussleitungen bestimmt das FVU. Die Leitungsführung 

außerhalb und innerhalb von Gebäuden einschließlich der Mauerdurchbrüche bis zum Gebäudeeintritt 

(ersten Absperreinrichtung) ist zwischen dem Anschlussnehmer bzw. Kunden und dem FVU 

abzustimmen. Die Montage der Hausanschlussleitung bis zu der ersten Absperreinrichtung vor der 

Fernwärmestation erfolgt vom FVU oder einem Beauftragten des FVU. 
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           Abbildung 2: Anwendungsbereich des Arbeitsblattes AGFW FW 524 

 

Damit Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden können, dürfen 

Fernwärmeverteilleitungen und Hausanschlussleitungen außerhalb von Gebäuden innerhalb eines 

Schutzstreifens nicht überbaut werden. Dies gilt ebenso für die Lagerung von Materialen und die 

Bepflanzung über den Leitungen, wenn dadurch die Zugänglichkeit und die Betriebssicherheit 

beeinträchtigt werden kann. Die Schutzanweisung, die u.a. die Breite des Schutzstreifens enthält, ist 

zu beachten, sie kann beim FVU angefordert werden. 

Die Rohrleitungen des FVU dürfen innerhalb von Gebäuden weder unter Putz verlegt noch 

einbetoniert werden. 

Eventuelle Verkleidungen in den Kellerräumen müssen leicht abnehmbar sein. 

Zur Gewährleistung der Spannungsfreiheit an den Absperrarmaturen der Übergabestation ist in jedem 

Fall vor den Absperrarmaturen der Übergabestation ein Festpunkt vorzusehen, der die 

Restausdehnung der Rohrleitung begrenzt.  

Die Gebäudeinnenleitung darf eine maximale Verlegehöhe bezogen auf Normalnull (NN) nicht 

überschreiten, sonst besteht die Gefahr des Ausdampfens bei Erreichen des Ruhedrucks.  

Eine Überschreitung dieser Verlegehöhen ist mit dem FVU abzustimmen.  

Bei einer Überschreitung der max. Verlegehöhen muss eine Druckhaltung (z B. durch einen 

Überströmer) durch den Anlagenersteller installiert und von Anschlussnehmer / -nutzer instand 

gehalten werden.  

Die einzuhaltenden Verlegehöhen (Oberkante Rohrleitung, Entlüftungsbögen usw.) sind in den 

einzelnen Datenblättern der Heiznetze im Kapitel 13.1 bis 13.4 angegeben. 
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5.1.1 Hauseinführung 

Ort, Lage und Art der Hauseinführung werden zwischen dem Anschlussnehmer / -nutzer und FVU 

abgestimmt 

5.1.2 Verantwortungsbereich 

Der Verantwortungsbereich des FVU endet unmittelbar nach dem Gebäudeeintritt, nach der 

Hauptabsperreinrichtung (HAE). Der Leitungsabschluss nach dem Gebäudeeintritt erfolgt mittels 

Flanschkugelhähne mit Flanschanschluss. Die Verbindungsleitungen zwischen der 

Hauptabsperreinrichtung (HAE) und Fernwärmeübergabestation, die Gebäudeinnenleitung, ist 

Eigentum des Anschlussnehmers / -nutzers und muss von diesem erstellt und unterhalten werden. 

5.1.3 Zugelassene Verbindungstechniken 

5.1.3.1 Schweißverbindungen 

Ausführung nach AGFW-Arbeitsblatt FW 446. 

Die Verbindung zur Montage von Hausanschlussleitungen erfolgt am Einschweißkugelhahn mit 

Flanschanschluss mittels Vorschweißflansch.  

Schweißarbeiten dürfen nur von Schweißern ausgeführt werden, die nach DIN EN ISO 9606 – 1 

geprüft sind. Der Nachweis ist dem FVU unaufgefordert vorzulegen. 

5.1.3.2 Pressverbindungen 

Ausführung nach AGFW-Arbeitsblatt FW 524. 

Die Verbindung zur Montage von Hausanschlussleitungen erfolgt am Einschweißkugelhahn mit 

Flanschanschluss. Die Verbindung muss gegebenenfalls mittels Adapterstücke hergestellt werden. 

Die Pressverbindungstechnik ist nur dann für unser Fernwärmenetz geeignet mit vom Hersteller 

zugelassenen dauertemperaturbeständigen Dichtelementen aus FKM für mindestens 140° C und 

einer Druckstufe von PN 16.  

Der Gütenachweis (Qualität der Ausführung, Herstellernachweis) ist von einem Fachkundigen, der 

ausführenden Firma, schriftlich bei der Inbetriebnahme zu dokumentieren. 

Die Pressarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Fachbetrieb, welcher der Industrie- und 

Handelskammer zugehörig oder in die Handwerksrolle der Handwerkskammer eingetragen ist, und 

vom Systemhersteller unterwiesenem Fachpersonal ausgeführt werden. Ein entsprechender 

Nachweis über die Schulung des Fachpersonals durch den Systemhersteller ist dem FVU 

unaufgefordert vorzulegen.  

Dem FVU muss eine Herstellerfreigabe des Presssystems vorliegen. Sollte dem FVU die 

Herstellerfreigabe des Presssystems nicht vorliegen, wird die Inbetriebnahme der 

Gebäudeinnenleitung zur Übergabestation untersagt, bzw. die Inbetriebnahme der Übergabestation 

verweigert. 

5.2 Hausanschlussraum 

Für die vertragsgemäße Übergabe der Fernwärme ist nach AVB FernwärmeV vom Kunden ein 

geeigneter Hausanschlussraum oder Platz zur Verfügung zu stellen. Lage und Abmessung sind mit 

dem FVU rechtzeitig abzustimmen. Die Erforderliche Größe richtet sich nach dem Platzbedarf der 

Übergabestation, der Hauszentrale sowie evtl. zusätzliche Betriebseinrichtungen (z.B. Pufferspeicher). 

Als Planungsgrundlage gilt die DIN 18012. Nach DIN 18012 ist ein Hausanschlussraum in Gebäuden 

mit mehr als fünf Wohneinheiten erforderlich.  
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Für Ein- und Zweifamilienhäuser ist die DIN 18012 sinngemäß anzuwenden. 

Die nachfolgenden allgemeinen Anforderungen sind Auszüge aus der DIN 18012. 

› Der Raumbedarf in Abhängigkeit von der Übergabestationsgröße ist in Abschnitt 13.7 

genannt.  

› Bei Anlagen mit Trinkwarmwasserbereiter oder mehreren Heizgruppen ist zusätzlicher 

Platzbedarf erforderlich. 

› Der Raum sollte verschließbar und möglichst in der Nähe der Eintrittsstelle der 

Anschlussleitungen liegen. (Er darf nur zu Versorgungszwecken genutzt werden.)  

Die Zugänglichkeit für das FVU und ihre Beauftragten muss jederzeit möglich sein. Die 

Erforderliche Arbeits- und Bedienfläche für Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind 

jederzeit frei- und sauber zu halten. 

› Die Eingangstür muss sich in Fluchtrichtung öffnen lassen und sollte mit einem geschlossenen 

Türblatt versehen sein. 

› Die elektrische Installation und Potentialausgleich sind nach DIN 57100 und DIN VDE 0100 

für Nassräume auszuführen. Ein elektrischer Anschluss mit einer DIN CEE 

Schutzkontaktsteckdose, 230 V Wechselstrom, mit 16 A abgesichert ist bereit zu stellen.  

Der Potentialausgleich der Übergabestation ist durch den Kunden zu veranlassen. 

› Für eine ausreichende Belüftung sollte gesorgt sein. Die Umgebungstemperatur im Bereich 

der Übergabestation darf dauerhaft 30° C nicht überschreiten. Aus hygienischen Gründen sind 

in Kaltwasserleitungen Wassertemperaturen von max. 25° C zu vermeiden. 

› Hausanschlussräume müssen frostfrei gehalten werden. Die Wände, an denen Anschluss- 

und Betriebseinrichtungen befestigt werden, müssen den zu erwartenden mechanischen 

Belastungen entsprechend ausgebildet sein und eine ebene Oberfläche aufweisen. 

› Ein Bodenablauf mit direktem Anschluss an die Kanalisation oder über eine 

Entwässerungspumpe sollte vorgesehen werden. Zu beachten ist, dass Heizwasser und 

Dampf austreten können. Bei Großanlagen sollte eine Signalisierung von 

Dampfentweichungen zum Hausmeister oder einer Aufsichtsperson bauseits vorgesehen 

werden. 

› Die Anordnung der Gesamtanlage im Hausanschlussraum muss den 

Unfallverhütungsvorschriften entsprechen. Betriebsanleitungen und Hinweisschilder sind an 

gut sichtbarer Stelle anzubringen. 

› Folgeschäden durch Nichteinhaltung, z. B. Wasserschäden bei fehlendem Bodenabfluss, 

führen zum  Haftungsausschluss des FVU. 

Können in Sonderfällen die Anforderungen nicht eingehalten werden, sind Abweichungen mit dem 

FVU zu vereinbaren. 
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Die Hausanschlusswand ist nach DIN 18012 für Gebäude mit bis zu fünf Wohneinheiten 
vorgesehen. 
Die Hausanschlusswand dient der Anordnung und der Befestigung von Leitungen, Übergabestationen 

und ggf. Betriebseinrichtungen. 

Aufgrund des geringen Platzbedarfs ist eine anderweitige Nutzung des Raumes möglich. 

Die erforderlichen Arbeits- und Bedienflächen sind stets freizuhalten. Der Platzbedarf von 

Trinkwassererwärmungsanlagen ist vom eingesetzten Speicher abhängig. Der erforderliche 

Platzbedarf ist mit dem FVU abzustimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Hausstation 

Die Hausstation besteht aus der Übergabestation und der Hauszentrale. Übergabestation und 

Hauszentrale können bauseits getrennt oder in einer Einheit als Kompaktstation zusammengefasst 

sein.  

Für die Auslegung der Armaturen und Anlagenteile gelten DIN 4747-1 und die entsprechenden 

AGFW-Arbeitsblätter.  

Es sind die jeweils gültigen Vorschriften über Schall- und Wärmedämmung sowie Brandschutz zu 

berücksichtigen. 

Ein erforderlicher elektrischer Anschluss und Potentialausgleich sind nach DIN 57100 und DIN VDE 

0100 für Nassräume auszuführen. Ein Hauptpotentialausgleich im Gebäude ist zwingend erforderlich. 

Die Inbetriebsetzung kann nur bei vorhandenem Potentialausgleich erfolgen. 

 

Abbildung 4: Hausanschlusswand 
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Abbildung 5: Hausanschlussleitung und Hausstation 

 

5.3.1 CE-Kennzeichnung von FW-Stationen 

CE-Kennzeichnung gemäß AGFW-Arbeitsblatt FW 521. Es gilt für industriell gefertigte und 

verwendungsfähig gelieferte Fernwärmestationen als auch für Stationen, die aus Einzelteilen vor Ort 

erstellt werden und somit der CE-Kennzeichnung unterliegen. 

5.3.2  Übergabestation 

Die Übergabestation ist das Bindeglied zwischen der Hausanschlussleitung und der Hauszentrale und 

ist im Hausanschlussraum angeordnet. Die Übergabestation dient dazu, die Wärme vertragsgemäß, – 

hinsichtlich Druck und Volumenstrom – an die Hauszentrale zu übergeben. 

Die Messeinrichtungen zur Verbrauchserfassung sind ebenfalls in der Übergabestation untergebracht 

und verbleiben im Eigentum des FVU. 

Durch das FVU erfolgt die Festlegung der Stationselemente unter Berücksichtigung der 

vorzuhaltenden Wärmeleistung, des maximalen Volumenstromes, der erforderlichen Anschlussart und 

der technischen Netzdaten gemäß Datenblatt (siehe Abschnitte 13.1 bzw. 13.4). 

Der bestellte Volumenstrom wird in der Übergabestation durch geeignete Regeleinrichtungen begrenzt 

und durch das FVU verplombt. 

Die Anordnung der Anlagenteile ist in den Schaltschemata dargestellt. 

Über Herstellung, Montage, Ergänzung oder Änderung der Übergabestation befindet das FVU. Für die 

Instandhaltung der Messeinrichtung ist das FVU verantwortlich. 

5.3.3  Hauszentrale 

Die Hauszentrale ist das Bindeglied zwischen der Übergabestation und der Hausanlage. Sie dient der 

Anpassung der Wärmelieferung an die Hausanlage z. B. hinsichtlich Druck, Temperatur und 

Volumenstrom. 
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5.3.4  Kompaktstationen - Primärseitige Ausrüstung 

Wärmezähler – Zählerpassstück 

Standardmäßig werden die Kompaktstationen mit Zählerpassstücken geliefert, bei Inbetriebnahme 

wird von SWH-N der erforderliche Wärmemengenzähler eingebaut. Zum Einsatz kommen 

Kompaktzähler bis zu einem Durchfluss von 1,5 m³/h. Die Zählerverschraubungen müssen von SWH-

N verplombt werden können. Die entsprechenden Passstücke dafür wie folgt: 

QN 0,6 + QN 1,5 1/2“ mit 3/4“ Anschlussgewinde, Baulänge 110 mm QN  

Ab ca. 2 m³/h und größer kommen Passstücke in Flanschausführung der Druckstufe PN 16 und PN 25 

zum Einsatz. 

Fühleranschluss: Für Kompaktzähler Standardzähler, Fühlerlänge 27,5 mm, Durchmesser 5,2 mm. Mit 

1/2“ Muffenanschluss im Primärvorlauf, Muffenlänge 15 mm. 

Für alle Zähler in Flanschausführung sind die Fühleranschlussstutzen in Vor- und Rücklauf komplett 

mit Tauchhülse, Fabr. Jumo, Typ 902440/42-6-120, vom Hersteller zu liefern.  

6 Raumheizung (indirekter Anschluss) 

Nachfolgende Erklärungen gelten für Hauszentralen, welche Heizflächen versorgen, die ihre Wärme 

durch Strahlung und / oder freie Konvektion abgeben. 

Ein indirekter Anschluss liegt vor, wenn das Fernheizwasser-Volumenstrom und Heizmittel-

Volumenstrom der Hausanlage durch einen Wärmeübertrager hydraulisch vom Fernwärmenetz 

entkoppelt ist. Der Betriebsüberdruck in der Hausanlage ist dann vom Fernwärmenetz unabhängig. 

Alle Neuanschlüsse an das Fernheiznetz sind grundsätzlich indirekt  auszuführen. 

6.1 Hauszentrale 

Die Hauszentrale ist das Bindeglied zwischen der Übergabestation und der Hausanlage. Sie dient der 

Anpassung der Wärmelieferung an die Hausanlage, z. B. hinsichtlich Druck, Temperatur und 

Volumenstrom. 

6.1.1  Temperaturregelung 

Geregelt wird die Vorlauftemperatur des Heizmittels. 

› Als Führungsgröße dient die momentane Außentemperatur. 

› Verbrauchergruppen mit unterschiedlichen Anforderungen an einem  

Wärmeübertrager müssen einzeln mit einer nachgeschalteten Regelung versehen werden. 

Eine Bedarfsaufschaltung auf  das primärseitig angeordnete Stellgerät der 

Heizmitteltemperaturregelung wird empfohlen. 

› Für primärseitig angeordnete Stellgeräte müssen Durchgangsventile verwendet werden. 

› Die Stellgeräte müssen im Fernheizungsrücklauf angeordnet werden. 

› Nach Rücksprache und schriftlicher Genehmigung durch das FVU kann in Ausnahmefällen 

der Einbau des Regelventils (Kombiventils) im Vorlauf erfolgen. 

› Verbindlich sind die dieser TAB anhängigen Schaltschemata. Im Zweifelsfall ist Rücksprache 

mit dem FVU zu nehmen. 

› Zur Dimensionierung der Stellgeräte (primär- und sekundärseitig) sind der jeweilige maximal 

erforderliche Volumenstrom und der jeweilige am Einbauort zur Verfügung stehende 

Differenzdruck maßgebend. 

› Für das primärseitige Stellgerät ist der minimale Netzdruck (pmin) gemäß Datenblatt 

maßgebend. Schnell wirkende Stellgeräte sind nicht zulässig. 
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› Die Stellantriebe (nach DIN 4747, gegebenenfalls mit Sicherheitsfunktion) müssen so 

bemessen sein, dass sie gegen den maximal auftretenden Netzdifferenzdruck (pmax) 

schließen können. 

6.1.2  Temperaturabsicherung gleitend-konstante Netzfahrweise 

Eine Temperaturabsicherung nach DIN 4747-1 ist erforderlich, wenn die max. Netzvorlauftemperatur 

größer ist als die max. zulässige Vorlauftemperatur in der Hausanlage. In diesem Fall müssen die 

Stellgeräte eine Sicherheitsfunktion (Notstellfunktion) nach DIN EN 14597 aufweisen. 

Netzvorlauftemperatur VN max ≤ 120° C 

Bei Netzvorlauftemperaturen bis 120 °C ist ein typgeprüfter Sicherheitstemperaturwächter (STW) 

vorzusehen. Der STW betätigt die Sicherheitsfunktion des Stellgerätes. Die Sicherheitsfunktion wird 

auch bei Ausfall der Hilfsenergie (Strom, Druckluft) ausgelöst. 
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Wir, die Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH, empfehlen zur Temperaturabsicherung von 

Fernwärmehausstationen den Einbau eines typgeprüften Sicherheitstemperaturbegrenzers 

(STB) damit die Kundenanlage vor Dampfbildung und anderen Folgeschäden abgesichert ist 

 

 

Netzvorlauftemperatur 120° C < VN max  ≤ 140° C 

Bei Netzvorlauftemperaturen über 120 °C ist ein typgeprüfter Sicherheitstemperaturwächter (STW) 

vorzusehen. Der STW betätigt die Sicherheitsfunktion des Stellgerätes. Die Sicherheitsfunktion wird 

auch bei Ausfall der Hilfsenergie (Strom, Druckluft) ausgelöst. Bei Anlagen, deren primär zur 

Verfügung gestellter Fernheizwasser-Volumenstrom 1 m³/h nicht überschreitet, kann auf den 

Schutztemperaturwächter und die Sicherheitsfunktion verzichtet werden. In diesem Fall wird ein 

typgeprüfter Temperaturregler (TR) erforderlich. 

Abbildung zu Tabelle 1: Erforderliche sicherheitstechnische Ausrüstung nach Zeile 2, grau dargestellte 

Komponente nicht erforderlich 
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Tabelle 1: Sicherheitstechnische Ausrüstung zur Temperaturabsicherung von Fernwärmehausstationen - 
Raumheizung 
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Wir, die Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH, empfehlen zur Temperaturabsicherung von 

Fernwärmehausstationen mit Netzvorlauftemperatur ≥ 120° C den Einbau eines typgeprüften 

Sicherheitstemperaturreglers (TR) und eines typgeprüften Sicherheitstemperaturbegrenzers 

(STB), damit die Kundenanlage vor Dampfbildung und anderen Folgeschäden abgesichert ist. 

Der TR greift in die Regelfunktion der Vorlauftemperatur ein. Der STB betätigt die 

Sicherheitsfunktion des Stellgerätes.  

6.1.3 Rücklauftemperaturbegrenzung 

Die im Datenblatt angegebene, maximale bzw. vertraglich vereinbarte Rücklauftemperatur darf nicht 

überschritten werden. 

Bei indirektem Anschluss ist die Grädigkeit des Wärmeübertragers (z. B. 3 K) der 

Hausanlagenrücklauftemperatur hinzuzuaddieren. 

Abbildung 1 zu Tabelle 2: Erforderliche sicherheitstechnische Ausrüstung nach Zeile 2; Grau dargestellte 
Komponenten nicht erforderlich 

Abbildung 2 zu Tabelle 2: Erforderliche sicherheitstechnische Ausrüstung nach Zeile 4; Grau dargestellte 

Komponenten nicht erforderlich 
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Die Einhaltung der Rücklauftemperatur ist durch den Aufbau und die Betriebsweise der Hausanlage 

sicherzustellen. Gegebenenfalls ist eine gleitende, der Außentemperatur angepasste 

Rücklauftemperaturbegrenzung (RTB) vorzusehen. 

Das FVU entscheidet, ob eine Begrenzungseinrichtung notwendig ist. 

Die Rücklauftemperaturbegrenzung kann sowohl auf das Stellgerät der Vorlauftemperaturregelung 

wirken als auch durch ein separates Stellgerät erfolgen. 

Der Fühler zur Erfassung der Rücklauftemperatur ist möglichst dicht am Wärmeübertrager 

anzuordnen, um Temperaturänderungen schnell zu erfassen. Der Fühler ist so anzuordnen, dass er 

ständig vom Umlaufwasser des jeweiligen Heizkreises umspült wird. 

Bei Neuanlagen ist die Rücklauftemperatur über den Rücklaufsensor außentemperaturabhängig zu 

begrenzen. 

Damit ein Ansprechen solcher Begrenzer bei Mehrkreisanlagen nicht zum Stillstand der 

Gesamtanlage führt, sind separate Begrenzungseinrichtungen, ggf. mit unterschiedlichen Sollwerten, 

für die jeweiligen Heizkreise erforderlich. 

6.1.4 Volumenstrom 

In der Hauszentrale wird der Heizmittel-Volumenstrom je Regelkreis dem Bedarf der Hausanlage vom 

Heizungsfachmann angepasst. Der Heizmittel-Volumenstrom ist abhängig von der erforderlichen 

Leistung der Raumheizung und / oder der Trinkwarmwassererwärmung und dem nutzbaren 

Wärmeinhalt des Fernheizwassers. 

Der Heizmittel-Volumenstrom muss bei mehreren Regelkreisen einstellbar und möglichst  ablesbar 

sein. Hierzu sind Durchflussanzeiger mit Einstelldrossel oder Regulierventile mit 

Differenzdruckmessstutzen geeignet. 

Die Umwälzpumpe je Regelkreis ist entsprechend den hydraulischen Belangen (längster Stromkreis 

einschließlich thermostatischen Heizkörperventilen) auszulegen und einzustellen. 

Bei der Auswahl der Umwälzpumpen ist auf evtl. Geräuschbelästigungen zu achten. Die 

Anforderungen der EnEV sind zu beachten. 

6.1.5 Druckabsicherung 

Eine Druckabsicherung nach DIN 4747-1 ist erforderlich, wenn der maximale Netzdruck größer ist als 

der maximale zulässige Druck in der Hausanlage. 

Sofern die Druckabsicherung nicht in der Übergabestation erfolgt, ist diese in der Hauszentrale 

vorzunehmen.  

6.1.6 Werkstoffe und Verbindungselemente 

Für die Auswahl der Werkstoffe für die vom Fernheizwasser durchflossenen Anlagenteile ist AGFW 

FW 531 zu beachten. Die zur Verwendung kommenden Verbindungselemente und Dichtungen 

müssen für die Betriebsbedingungen bzgl. Druck, Temperatur und Wasserqualität (siehe AGFW FW 

510) geeignet sein. 

Des Weiteren  ist zu beachten: 

› Dichtmittel müssen den chemischen und physikalischen Parametern des Fernwärmewassers 

genügen  

› VDI 2035-1 und -2 sind zu beachten. 

› Es sind möglichst flachdichtende Verbindungen einzusetzen. Konische Verschraubungen sind 

nur bis 110° C zugelassen. 

› Für metallisch dichtende Schneidringverschraubungen muss die Eignung für Druck und 

Temperatur nachgewiesen werden. 
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› Beim Einsatz von Pressfittings ist AGFW FW 524 zu beachten, der Einsatz von Pressfittings in 

von Fernwärmeheizwasser durchflossenen Anlagenteile ist nur nach Rücksprache mit FVU 

zulässig. 

 

Für von Fernheizwasser durchflossene Anlagenteile sind  

› Hanfverbindungen nicht zugelassen 

› Lötverbindungen nicht zugelassen. 

› Kunststoffe nicht zugelassen. 

 

Gummieinlagen an Rohrschellen müssen für die hohen Temperaturen geeignet sein. 

6.1.7 Wärmeübertrager 

Primärseitig müssen die Wärmeübertrager für die maximalen Drücke und Temperaturen des 

Fernwärmenetzes (gemäß Datenblatt) geeignet sein. 

Sekundärseitig sind die maximalen Druck- und Temperaturverhältnisse der Hausanlage maßgebend. 

Bei mehr als einem Wärmeübertrager sind zur Verteilung der Heizwasserströme auf der 

Sekundärseite Motor-Regel-Absperrklappen vorzusehen. 

Die thermische Auslegung der Wärmeübertrager hat so zu erfolgen, dass die maximale 

Wärmeleistung bei den vereinbarten Netztemperaturen gemäß Datenblatt erreicht wird. 

Im Auslegungsfall sollte die Differenz zwischen der primärseitigen und der sekundärseitigen 

Rücklauftemperatur (Grädigkeit) nicht mehr als 3 K betragen (maximal erlaubt sind 5 K). 

Bei kombinierten Anlagen (RLT-Anlagen, Raumheizung, Wassererwärmung) ist die Wärmeleistung 

aller Verbraucher bei der Dimensionierung des Wärmeübertragers anteilmäßig zu berücksichtigen. 

6.1.8 Sonstiges 

Die Energieeinsparverordnung und die Druckbehälterverordnung sind zu beachten. Auf den Einbauort 

der Temperaturfühler ist zu achten, einschließlich des Außentemperaturfühlers. 

Nicht zugelassen sind: 

› hydraulische Kurzschlüsse zwischen Vor- und Rücklauf weder primär- noch sekundärseitig 

› automatische Be- und Entlüftungen im Primärteil der Hauszentrale. 

› Entlüftungstöpfe im Primärteil der Hauszentrale. 

› Gummikompensatoren. 

6.2 Hausanlage 

Die Hausanlage besteht aus dem Rohrleitungssystem ab der Hauszentrale, den Heizflächen  sowie 

den dazugehörigen Absperr- und Regel-, Sicherheits- und Steuereinrichtungen. 

Bei indirektem Anschluss unterliegen alle Anlagenteile den Betriebsbedingungen der Hausanlage. Sie 

müssen für die gewählten Druck- und Temperaturwerte geeignet sein. 

6.2.1 Temperaturregelung 

Alle Heizflächen sind gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV) mit selbsttätig wirkenden 

Einrichtungen (z.B. Thermostatventile) bestehend aus Stellantrieb und Stellgerät zur raumweisen 

Temperaturregelung auszurüsten. Es sind Thermostatventile nach Anforderung AGFW FW 507 zu 

verwenden. Weitergehende Informationen können beim FVU angefordert werden. 
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6.2.2  Hydraulischer Abgleich 

Um eine einwandfreie Wärmeverteilung in der Hausanlage zu gewährleisten, ist ein hydraulischer 

Abgleich nach VOB Teil C / DIN 18380 vorzunehmen. Es sind Stellgeräte (z.B. Thermostatventile 

nach AGFW FW 507) mit Voreinstellmöglichkeit einzusetzen. Die Voreinstellung sollte nach dem 

Spülen der Anlage erfolgen. 

Bei Stellgeräten ohne Voreinstellmöglichkeit (z.B. bei Anschluss von Altanlagen) sind diese gegen 

solche mit Voreinstellmöglichkeiten auszutauschen oder nachzurüsten. 

Für die Dimensionierungen und notwendigen Voreinstellungen der Stellgeräte sind der zugehörige 

Volumenstrom und Differenzdruck maßgebend. 

Die Stellantriebe der Stellgeräte müssen gegen den anstehenden Differenzdruck schließen können. 

Je nach anstehendem Differenzdruck kann eine abschnittsweise Differenzdruckbegrenzung 

erforderlich werden. 

6.2.3 Rohrleitungssysteme und Verlegeverfahren 

Neuanlagen sind grundsätzlich als Zweirohrsysteme auszuführen. 

Der Anschluss bestehender Einrohrheizungen ist nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Rücksprache 

mit dem FVU möglich. 

Kurzschluss- oder Überströmleitungen zwischen Vor- und Rücklauf sind nicht zugelassen. 

Wärmedehnungskompensation und ggf. erforderliche Festpunktkonstruktionen sind unter Beachtung 

der Temperaturen in der Hausanlage auszulegen und auszuführen. 

Für die Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen gilt die Energiesparverordnung. 

6.2.4 Heizflächen 

Die Wärmeleistung der Heizflächen ist gemäß EN 442 in Abhängigkeit von den gewählten Heizmittel- 

und Raumtemperaturen zu bestimmen. Bei Anlagen mit indirektem Anschluss ist zu beachten, dass 

die maximale Heizflächenrücklauftemperatur um die Grädigkeit des Wärmeübertragers kleiner gewählt 

werden muss, als die maximale zulässige Rücklauftemperatur gemäß Datenblatt. 

Konvektoren oder Heizflächen mit ähnlicher Betriebscharakteristik sollten wegen der niedrigen 

Auslegungsrücklauftemperatur möglichst nicht eingesetzt werden. 

Die Entlüftung der Hausanlage muss an den Heizflächen vorgenommen werden. 

6.2.5 Armaturen 

Die Armaturen und insbesondere deren Dichtungssysteme müssen für die Betriebsbedingungen der 

Hausanlage hinsichtlich Druck, Temperatur und Wasserqualität geeignet sein. 

Für die von Fernheizwasser durchströmten Anlagenteile sind nicht zugelassen: 

› Überströmventile zwischen Vor- und Rücklauf  

› Umschalt-, Bypass- oder Mischventile, die Vorlaufwasser ungenutzt in den Rücklauf 

abströmen lassen 

› Gummikompensatoren und Gummi-Metallschwingungsdämpfer 

› selbsttätige Entlüftungsarmaturen 

› hydraulische Weichen 

6.2.6 Werkstoffe und Verbindungselemente 

Die Auswahl der Werkstoffe für die vom Fernheizwasser durchflossenen Anlagenteile ist AGFW FW 

531 zu beachten. Die zur Verwendung kommenden Verbindungselemente und Dichtungen müssen für 
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die Betriebsbedingungen bzgl. Druck, Temperatur und Wasserqualität (siehe AGFW FW 510) 

geeignet sein. 

Des Weiteren ist zu beachten: 

› Dichtmittel müssen den chemischen und physikalischen Parametern des Fernwärmewassers 

genügen  

› VDI 2035-1 und -2 sind zu beachten. 

› Es sind möglichst flachdichtende Verbindungen einzusetzen. Konische Verschraubungen sind 

nur bis 110° C zugelassen. 

› Für metallisch dichtende Schneidringverschraubungen muss die Eignung für Druck und 

Temperatur nachgewiesen werden. 

› Beim Einsatz von Pressfittings ist AGFW FW 524 zu beachten, der Einsatz von Pressfittings in 

von Fernwärmeheizwasser durchflossenen Anlagenteile ist nur nach Rücksprache mit FVU 

zulässig. 

Für von Fernheizwasser durchflossene Anlagenteile sind  

› Hanfverbindungen nicht zugelassen. 

› Lötverbindungen nicht zugelassen. 

› Kunststoffe nicht zugelassen. 

Gummieinlagen an Rohrschellen müssen für die hohen Temperaturen geeignet sein. 

6.2.7 Inbetriebnahme 

Die erste Inbetriebnahme der Anlage darf nur in Anwesenheit des FVU erfolgen. 

7 Raumheizung (direkter Anschluss) 

Nachfolgende Erklärungen gelten für Hauszentralen, welche Heizflächen versorgen, die ihre Wärme 

durch Strahlung und/oder freie Konvektion abgeben. 

Der direkte Anschluss liegt vor, wenn die Hausanlage vom Heizwasser aus dem Fernwärmenetz 

durchströmt wird (nur noch für vorhandene Anlagen). Sie muss deshalb den Anforderungen des 

Fernwärmenetzes, bzw. den in der Hausstation abgesicherten Druck- und Temperaturwerten 

genügen. Für Hauszentralen mit einem direkten Fernwärmeanschluss gilt Bestandschutz, bei einem 

Umbau der Anlage muss auf indirekter Beheizung umgestellt werden. 

7.1 Hauszentrale 

Die Hauszentrale ist das Bindeglied zwischen der Übergabestation und der Hausanlage. 
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7.1.1  Temperaturregelung 

Bei einem direkten Anschluss mit Beimischregelung wird die Vorlauftemperatur der Hausanlage in 

Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt. Als Führungsgröße sollte nicht die momentane, 

sondern eine gemittelte Außentemperatur dienen. 

Verbrauchergruppen mit unterschiedlichen Anforderungen sind jeweils einzeln zu regeln. Als 

Stellgeräte müssen Durchgangsventile verwendet werden. Die Stellgeräte müssen im 

Fernheizrücklauf angeordnet werden. 

Zur Dimensionierung des Stellgerätes für die Beimischregelung sind der max. erforderliche 

Fernheizwasser-Volumenstrom und der am Einbauort zur Verfügung stehende Differenzdruck 

maßgebend. 

Die Stellantriebe (nach DIN 4747, gegebenenfalls mit Sicherheitsfunktion) müssen so bemessen sein, 

dass sie gegen den max. auftretenden Netz-Differenzdruck schließen können (pmax. siehe 

Datenblatt). 

Schnell wirkende Stellgeräte sind nicht zulässig. (Mindest-Schließzeit von ”Auf” nach ”Zu” in 

Abhängigkeit von V zwischen 6 und 30 Sek. bis DN 50). 

7.1.2 Temperaturabsicherung gleitend-konstante Netzfahrweise 

Die Temperaturabsicherung der Hausanlage erfolgt nach DIN 4747 bzw. Angaben des FVU. Eine 

Temperaturabsicherung ist erforderlich, wenn die maximale Netzvorlauftemperatur bzw. 

Heizmitteltemperatur größer ist als die maximal zulässige Vorlauftemperatur der Hausanlage. In 

diesem Fall müssen die Stellgeräte eine Sicherheitsfunktion (Notstellfunktion) nach DIN EN 14597 

aufweisen. 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Hauszentrale-Raumheizung, Prinzip Schaltbild für den direkten Anschluss 
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Netzvorlauftemperatur VN max  ≤ 120° C 

Liegt die höchste Netzvorlauftemperatur oberhalb der zulässigen Temperatur der Hausanlage, ist ein 

Typgeprüfter Schutztemperaturwächter (STW) vorzusehen. Der STW betätigt die Sicherheitsfunktion 

des Stellgerätes. Die Sicherheitsfunktion wird auch bei Ausfall der Hilfsenergie (Strom, Luft) ausgelöst.  

Bei Netzvorlauftemperaturen über 120 °C ist zusätzlich ein typgeprüfter Temperaturregler (TR) zu 

installieren. Der TR greift in die Regelfunktion der Vorlauftemperatur ein. Auch Doppelthermostate 

(STW, STB und TR) sind zugelassen. 

Bei Anlagen, deren primär zur Verfügung gestellter Fernheizwasser-Volumenstrom 1 m³/h nicht 

überschreitet, kann auf den Schutztemperaturwächter und die Sicherheitsfunktion verzichtet werden. 

In diesem Fall wird ein typgeprüfter Temperaturregler (TR) erforderlich. 

 

Tabelle 2: Sicherheitstechnische Ausrüstung zur Temperaturabsicherung von Fernwärmehausstationen-
Raumheizung 
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Wir, die Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH, empfehlen zur Temperaturabsicherung von 

Fernwärmehausstationen den Einbau eines typgeprüften Sicherheitstemperaturbegrenzers 

(STB) damit die Kundenanlage vor Dampfbildung und anderen Folgeschäden abgesichert ist. 

 

Netzvorlauftemperatur 120° C < VN max  ≤ 140° C 

Es ist ein typgeprüfter Schutztemperaturwächter (STW) vorzusehen. Der STW betätigt die 

Sicherheitsfunktion des Stellgerätes. Die Sicherheitsfunktion wird auch bei Ausfall der Hilfsenergie 

(Strom, Druckluft) ausgelöst. 

Bei Anlagen, deren primär zur Verfügung gestellter Fernheizwasser-Volumenstrom 1 m³/h nicht 

überschreitet, kann auf den Schutztemperaturwächter und die Sicherheitsfunktion verzichtet werden. 

In diesem Fall wird ein typgeprüfter Temperaturregler (TR) erforderlich. 

  
  

Tabelle 3: Sicherheitstechnische Ausrüstung zur Temperaturabsicherung von Fernwärmehausstationen - 

Raumheizung 
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Abbildung 1 zu Tabelle 4: Erforderliche sicherheitstechnische Ausrüstung nach Zeile 2; grau dargestellte 

Komponenten nicht erforderlich 

Abbildung 2 zu Tabelle 4: Erforderliche sicherheitstechnische Ausrüstung nach Zeile 4; grau 

dargestellte Komponenten nicht erforderlich 
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Wir, die Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH, empfehlen zur Temperaturabsicherung 
von Fernwärmehausstationen mit Netzvorlauftemperatur ≥ 120° C den Einbau eines 
typgeprüften Sicherheitstemperaturreglers (TR) und eines typgeprüften 
Sicherheitstemperaturbegrenzers (STB). Damit die Kundenanlage vor Dampfbildung 
und anderen Folgeschäden abgesichert ist. 
Der TR greift in die Regelfunktion der Vorlauftemperatur ein. Der STB betätigt die 
Sicherheitsfunktion des Stellgerätes.  

7.1.3 Rücklauftemperaturbegrenzung 

Die im Datenblatt angegebene, maximale bzw. vertraglich vereinbarte Rücklauftemperatur darf nicht 

überschritten werden. Die Einhaltung der Rücklauftemperatur ist durch den Aufbau und die 

Betriebsweise der Hausanlage sicherzustellen. Gegebenenfalls ist eine gleitende, der 

Außentemperatur angepasste Rücklauftemperaturbegrenzung vorzusehen. 

Damit ein Ansprechen solcher Begrenzer bei Mehrkreisanlagen nicht zum Stillstand der 

Gesamtanlage führt, sind separate Begrenzungseinrichtungen, ggf. mit unterschiedlichen Sollwerten, 

für die jeweiligen Heizkreise erforderlich. 

Das FVU entscheidet, ob eine Begrenzungseinrichtung notwendig ist. 

Die Rücklauftemperaturbegrenzung kann sowohl auf das Stellglied der Vorlauftemperaturregelung 

wirken, als auch durch ein separates Stellglied erfolgen.  

Der Fühler zur Erfassung der Rücklauftemperatur ist so anzuordnen, dass er ständig vom 

Umlaufwasser des jeweiligen Heizkreises umspült wird.  

7.1.4 Volumenstrom 

In der Hauszentrale wird der Heizmittel-Volumenstrom je Regelkreis der Hausanlage vom Fachmann 

dem Bedarf angepasst. Die Umwälzpumpe je Regelkreis ist entsprechend den hydraulischen 

Belangen auszulegen. 

Der Heizmittel-Volumenstrom muss bei mehreren Regelkreisen einstellbar und möglichst ablesbar 

sein. Hierzu sind Durchflussanzeiger mit Einstelldrossel oder Regulierventile mit 

Differenzdruckmessstutzen geeignet. Die Umwälzpumpe je Regelkreis ist entsprechend den 

hydraulischen Belangen auszulegen und einzustellen. Sind Überströmventile zum Abbau überhöhter 

Differenzdrücke erforderlich, so dürfen diese nur von der Druck- zur Saugseite der Umwälzpumpe 

eingebaut werden. 

7.1.5 Druckabsicherung 

Eine Druckabsicherung nach DIN 4747 ist erforderlich, wenn der maximale Netzdruck größer ist als 

der maximal zulässige Betriebsüberdruck der Hausanlage. Sofern eine Druckabsicherung nicht in der 

Übergabestation erfolgt, ist diese in der Hauszentrale vorzunehmen. 

7.1.6 Werkstoffe und Verbindungselemente 

Für die Auswahl der Werkstoffe der vom Fernheizwasser durchflossenen Anlagenteile ist AGFW FW 

531 zu beachten. Die zur Verwendung kommenden Verbindungselemente und Dichtungen müssen für 

die Betriebsbedingungen bzgl. Druck, Temperatur und Wasserqualität (siehe AGFW FW 510) 

geeignet sein. 

Des Weiteren ist zu beachten: 

› Dichtmittel müssen den chemischen und physikalischen Parametern des Fernwärmewassers 

genügen  

› VDI 2035-1 und -2 sind zu beachten. 

› Es sind möglichst flachdichtende Verbindungen eizusetzen. Konische Verschraubungen sind 

nur bis 110° C zugelassen. 
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› Für metallisch dichtende Schneidringverschraubungen muss die Eignung für Druck und 

Temperatur nachgewiesen werden. 

› Beim Einsatz von Pressfittings ist AGFW FW 524 zu beachten, der Einsatz von Pressfittings in 

von Fernwärmeheizwasser durchflossenen Anlagenteile ist nur nach Rücksprache mit FVU 

zulässig. 

Für von Fernheizwasser durchflossene Anlagenteile sind  

› Hanfverbindungen nicht zugelassen. 

› Lötverbindungen nicht zugelassen. 

› Kunststoffe nicht zugelassen. 

Gummieinlagen an Rohrschellen müssen für die hohen Temperaturen geeignet sein. 

7.1.7 Sonstiges 

Die Energiesparverordnung (EnEV) ist zu beachten. Auf den richtigen Einbauort der Temperaturfühler 

ist zu achten. 

Nicht zugelassen sind: 

› hydraulische Kurzschlüsse zwischen Vor- und Rücklauf 

› automatische Be- und Entlüftungen 

› Entlüftungstöpfe im Primärteil der Hauszentrale. 

› Gummikompensatoren. 

7.2 Hausanlage 

Die Hausanlage besteht aus dem Rohrleitungssystem ab der Hauszentrale, den Heizflächen sowie 

den dazugehörigen  Absperr- und Regel-, Sicherheits- und Steuereinrichtungen. 

Beim direkten Anschluss werden alle Hausanlagenteile vom Fernheizwasser durchflossen. Sie 

müssen deshalb den Anforderungen des Fernheiznetzes, bzw. den in der Hausstation abgesicherten 

Druck- und Temperaturwerten genügen. 

7.2.1 Temperaturregelung 

Alle Heizflächen sind gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) mit selbsttätig wirkenden 

Einrichtungen (z.B. Thermostatventile, bestehend aus Stellantrieb und Stellgerät) zur raumweisen 

Temperaturregelung auszurüsten. Es sind Thermostatventile nach Anforderungen AGFW FW 507 zu 

verwenden. Weitergehende Informationen können beim FVU angefordert werden. 

7.2.2 Hydraulischer Abgleich 

Um eine einwandfreie Wärmeverteilung in der Hausanlage zu gewährleisten, ist ein hydraulischer 

Abgleich nach VOB Teil C / DIN 18380 vorzunehmen. Es sind Stellgeräte (z.B. Thermostatventile 

nach AGFW FW 507) mit Voreinstellmöglichkeit einzusetzen. Die Voreinstellung sollte nach dem 

Spülen der Anlage erfolgen. 

Bei Stellgeräten ohne Voreinstellmöglichkeit (z.B. bei Anschluss von Altanagen) sind diese gegen 

solche mit Voreinstellmöglichkeiten auszutauschen oder nachzurüsten. 

Für die Dimensionierungen und notwendigen Voreinstellungen der Stellgeräte sind der zugehörige 

Volumenstrom und Differenzdruck maßgebend. 

Die Stellantriebe der Stellgeräte müssen gegen den anstehenden Differenzdruck schließen können. 

Je nach anstehendem Differenzdruck kann eine abschnittsweise Differenzdruckbegrenzung 

erforderlich werden. 
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7.2.3 Rohrleitungssysteme und Verlegeverfahren 

Neuanlagen sind grundsätzlich als Zweirohrsysteme auszuführen. Der Anschluss bestehender 

Einrohrheizungen ist nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Rücksprache mit dem FVU möglich. 

Für die Hauszentrale sowie für das Verteilungsnetz können Armaturen mit Anschweißenden 

verwendet werden. Kurzschluss- und Überströmleitungen zwischen Vor- und Rücklauf sind nicht 

zugelassen. 

Wärmedehnungskompensation und ggf. erforderliche Festpunktkonstruktionen sind unter Beachtung 

der Temperatur in der Hausanlage auszulegen und auszuführen. Für die Wärmedämmung von 

Rohrleitungen und Armaturen gilt die Energiesparverordnung. 

Für die Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen gelten die Dämmschichtdicken der 

Energieeinsparverordnung (EnEV). 

Rohrleitungen, Armaturen und Pumpen sind so zu dimensionieren, dass die Anforderungen des 

Schallschutzes im Hochhaus (DIN 4109) eingehalten werden. 

Beim Einsatz von Kunststoffrohren in der Hausanlage darf diese wegen möglicher Sauerstoffdiffusion 

nur indirekt angeschlossen werden. 

7.2.4  Heizflächen 

Die Heizflächen sind bei direktem Anschluss je nach Versorgungsgebiet für den maximalen zulässigen 

Betriebsüberdruck zu dimensionieren. Die Wärmeleistung der Heizflächen ist gemäß EN 442 in 

Abhängigkeit von den gewählten Heizmittel- und Raumtemperaturen zu ermitteln. Konvektoren oder 

Heizflächen mit ähnlicher Betriebscharakteristik sollten wegen der niedrigen 

Auslegungsrücklauftemperatur möglichst nicht eingesetzt werden. Die Entlüftung der Hausanlage 

muss an den Heizflächen vorgenommen werden. Der Anschluss von Flächenheizsysteme bedarf der 

Zustimmung des FVU. Es dürfen nur korrosionsbeständige Heizflächen verwendet werden, die für die 

erforderliche Druck- und Temperaturwerte (Siehe Datenblatt) zugelassen sind. Als 

korrosionsbeständig gelten Heizflächen aus Stahl, Gusseisen oder Kupfer, sofern eine Spalt-, Loch-, 

oder Flächenkorrosion ausgeschlossen ist. Dabei ist die Fernheizwasserqualität maßgeblich. 

Heizflächen aus Aluminiumlegierungen sind nicht zulässig.  

7.2.5 Armaturen 

Die Armaturen und insbesondere deren Dichtungssysteme müssen für die Betriebsbedingungen der 

Hausanlage hinsichtlich Druck, Temperatur und Wasserqualität geeignet sein. Es sind möglichst 

Armaturen mit flachdichtenden Verschraubungen oder Flanschen in DIN – Baulänge einzusetzen. 

Für die von Fernheizwasser durchströmten Anlagenteile sind nicht zugelassen: 

› Überströmventile zwischen Vor- und Rücklauf 

› Umschalt-, Bypass- oder Mischventile die Vorlaufwasser ungenutzt in den Rücklauf 

abströmen lassen. 

›  Gummikompensatoren und Gummi-Metallschwingungsdämpfer 

›  Selbsttätige Entlüftungsarmaturen 

›  Hydraulische Weichen 

7.2.6 Werkstoffe und Verbindungselemente 

Für die Auswahl der Werkstoffe der vom Fernheizwasser durchflossenen Anlagenteile ist AGFW FW 

531 zu beachten. Die zur Verwendung kommenden Verbindungselemente und Dichtungen müssen für 

die Betriebsbedingungen bzgl. Druck, Temperatur und Wasserqualität (siehe AGFW FW 510) 

geeignet sein. 

Des Weiteren ist zu beachten: 
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› Dichtmittel müssen den chemischen und physikalischen Parametern des Fernwärmewassers 

genügen  

› VDI 2035-1 und -2 sind zu beachten. 

› Es sind möglichst flachdichtende Verbindungen eizusetzen. Konische Verschraubungen sind 

nur bis 110° C zugelassen. 

› Für metallisch dichtende Schneidringverschraubungen muss die Eignung für Druck und 

Temperatur nachgewiesen werden. 

› Beim Einsatz von Pressfittings ist AGFW FW 524 zu beachten, der Einsatz von Pressfittings in 

von Fernwärmeheizwasser durchflossenen Anlagenteile ist nur nach Rücksprache mit FVU 

zulässig. 

Für von Fernheizwasser durchflossene Anlagenteile sind  

› Hanfverbindungen nicht zugelassen. 

› Lötverbindungen nicht zugelassen. 

› Kunststoffe nicht zugelassen. 

Gummieinlagen an Rohrschellen müssen für die hohen Temperaturen geeignet sein. 

7.2.7 Druckprobe / Inbetriebnahme 

Die Hausanlage ist vor Anschluss an die Hauszentrale mit Kaltwasser zu spülen und einer Druckprobe 

gemäß DIN 18380 zu unterziehen. Die erste Inbetriebnahme der Anlage darf nur in Anwesenheit eines 

Sachkundigen des FVU erfolgen. 

8 Trinkwarmwassererwärmung 

Die Wassererwärmungsanlage besteht aus der Heizfläche, dem Speicherbehälter sowie den 

zugehörigen Regel- und Steuereinrichtungen. Die Wassererwärmung kann sowohl im Vorrangbetrieb 

als auch im Parallelbetrieb zur Raumheizung erfolgen.  

Ein Parallelbetrieb liegt vor, wenn sowohl der Wärmebedarf der Raumheizung, und ggf. der 

raumlufttechnischen Anlagen als auch der Wärmebedarf der Wassererwärmung, gleichzeitig 

abgedeckt werden. In Verbindung mit raumlufttechnischen Anlagen ist die Wassererwärmung nur im 

Parallelbetrieb möglich.  

Bei Vorrangbetrieb wird der Wärmebedarf für die Wassererwärmung zu 100 % abgedeckt, die 

Leistung für die Raumheizung dafür ganz bzw. teilweise reduziert. 

8.1 Bestimmungen und Richtlinien 

› DIN 4747, Teil 1: Fernwärmeanlagen Sicherheitstechnische Ausführung von Hausstationen. 

› DIN 1988: Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen. 

› DIN 4753: Wassererwärmer und Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser. 

› DIN 4708, Teil 1 bis Teil 3: Zentrale Wassererwärmungsanlagen. 

› Die DVGW-Arbeitsblätter W551 und W553 

› Besondere Vorschriften der örtlichen Trinkwasserversorgungsunternehmen. 

8.2 Systeme der Wassererwärmung 

Grundsätzlich kann unter verschiedenen Arten von Wassererwärmung gewählt  werden: 

1. Speicherladesystem, 

2. Speichersystem mit eingebauter Heizfläche, 

3. Durchflusswassererwärmer 
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Welchem der Systeme der Vorrang gegeben wird, hängt von unterschiedlichen Kriterien ab und  ist 

deshalb von Fall zu Fall zu prüfen. 

8.3 Auslegung Wassererwärmer 

Das DVGW-Arbeitsblatt W 551 gibt die Trinkwarmwassertemperatur am Austritt des 

Wassererwärmers von mindestens 60° C vor. Die Temperatur des Zirkulationswassers darf um nicht 

mehr als 5 K (Kelvin) unterhalb der Speicheraustrittstemperatur liegen. 

Die maximal mögliche Leistung für die Wassererwärmung errechnet sich aus dem eingestellten 

Fernheizwasser-Volumenstrom und der erreichbaren Auskühlung. Bei der gleitenden Fahrweise des 

FVU ist die niedrigste Vorlauftemperatur im Fernwärmenetz zu beachten (s. Kapitel 13.1, 13.2, 13.3 

und 13.4). 

Zeitpunkt und Dauer des Ladevorganges sollten so gelegt werden, dass die Raumwärmeversorgung 

möglichst wenig beeinträchtigt wird. 

8.4 Indirekter Anschluss 

Bei indirektem Anschluss von Wassererwärmern (in Neuanlagen und bei Erneuerungen) können 

sowohl Speicherladesysteme als auch Speicher mit eingebauten Heizflächen, zum Einsatz kommen. 

Beim indirekten Anschluss sind Fernheizwasser- und Heizmittel-Volumenstrom durch einen 

Wärmeübertrager hydraulisch entkoppelt. 

Während der Heizmittel-Volumenstrom bei dieser Betriebsweise für alle Heizmittel-Temperaturen 

annährend konstant bleibt, variiert der Fernheizwasser-Volumenstrom mit der Leistungs- und 

Temperaturänderungen. 

Beim indirekten Anschluss sind bevorzugt Speicherladesysteme im Vorrangbetrieb einzusetzen. 

 



TAB Fernwärme Stadtwerke Heidelberg Netze 34 - 88 

 

 

Beispiele: 
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8.4.1 Temperaturregelung 

Geregelt werden die Warmwassertemperatur und/oder die Vorlauftemperatur des Heizmittels auf 

einen konstanten Wert. 

Die Temperaturmessstelle ist abhängig vom gewählten Trinkwassererwärmungssystem vorzusehen: 

› beim Speicherladesystem am Austritt des Wärmeübertragers, 

› beim Speichersystem im oberen Drittel des Speichers und gegebenenfalls oberhalb der 

Einbindung der Zirkulationsleitung, 

› beim Durchflusswassererwärmer möglichst am Austritt in den Wärmeübertrager hineinragend. 

Bei Regelung der Heizmitteltemperatur wird die Warmwassertemperatur durch Einstellen des 

Heizmittel- und Ladevolumenstromes erreicht. 

Als primärseitig angeordnete Stellgeräte sind Durchgangsventile zu verwenden. 

Verbindlich sind die dieser TAB anhängenden Schaltbilder. Im Zweifelsfall ist Rücksprache mit dem 

FVU zu nehmen. 

Zur Dimensionierung der Stellgeräte (primär und sekundär) sind der jeweilige maximal erforderliche 

Volumenstrom und der jeweilige am Einbauort zur Verfügung stehende Differenzdruck maßgebend. 

Für das primärseitige Stellgerät ist der minimale Netzdifferenzdruck (pmin) gemäß Datenblatt 

maßgebend. Schnell wirkende Stellgeräte sind nicht zulässig. 

Die Stellantriebe (nach DIN 4747-1, gegebenenfalls mit Sicherheitsfunktion) müssen so bemessen 

sein, dass sie gegen den jeweils maximal auftretenden Differenzdruck (pmax) gemäß Datenblatt 

schließen und arbeiten können. 
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8.4.2 Temperaturabsicherung 

Netzvorlauftemperatur VN max  ≤ 100° C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 4: Hauszentrale-Trinkwassererwärmung Temperaturabsicherung beim indirekten Anschluss 

Abbildung 1 zu Tabelle 5: Erforderliche sicherheitstechnische Ausrüstung nach Zeile 2; grau 

dargestellte Komponenten nicht erforderlich 
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Eine Temperaturabsicherung des Trinkwarmwassers ist nicht erforderlich, wenn die maximale 

Heizmitteltemperatur ≤ 75° C beträgt. Sie ist ebenfalls nicht erforderlich, wenn die maximale 

Heizmitteltemperatur ≤ 100° C und die maximale zulässige Temperatur in der Hausanlage 

Trinkwarmwasser > 75° C beträgt. 

Bei einer Heizmitteltemperatur > 75° C und einer maximal zulässigen Temperatur der 

Trinkwassererwärmungsanlage von ≤ 75° C ist ein typgeprüfter Temperaturregler (TR) und ein 

typgeprüfter Schutztemperaturwächter (STW), eingestellt auf die maximal zulässige 

Hausanlagentemperatur, erforderlich. Das Stellgerät muss eine Sicherheitsfunktion aufweisen, d. h. 

nach DIN EN 14597 geprüft sein. 

Wir, die Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH, empfehlen zur Temperaturabsicherung von 

Fernwärmehausstationen den Einbau eines typgeprüften Sicherheitstemperaturbegrenzers 

(STB) damit die Kundenanlage vor Dampfbildung und anderen Folgeschäden abgesichert ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2 zu Tabelle 5: Erforderliche sicherheitstechnische Ausrüstung nach Zeile 3; grau 

dargestellte Komponenten nicht erforderlich 
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Netzvorlauftemperatur 100° C < VN max  ≤ 120° C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 5: Hauszentrale-Trinkwassererwärmung Temperaturabsicherung beim indirekten Anschluss 

Abbildung 1 zu Tabelle 6: Erforderliche sicherheitstechnische Ausrüstung nach Zeile 2; grau dargestellte 

Komponenten nicht erforderlich 
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Eine Temperaturabsicherung des Trinkwarmwassers ist nicht erforderlich, wenn die maximale 

Heizmitteltemperatur ≤ 75° C beträgt. Sie ist ebenfalls nicht erforderlich, wenn die maximale 

Heizmitteltemperatur ≤ 100° C und die maximale zulässige Temperatur in der Hausanlage 

Trinkwarmwasser > 75° C beträgt. 

Bei einer Heizmitteltemperatur > 75° C und einer maximal zulässigen Temperatur der 

Trinkwassererwärmungsanlage von ≤ 75° C ist ein typgeprüfter Temperaturregler (TR) und ein 

typgeprüfter Schutztemperaturwächter (STW), eingestellt auf die maximal zulässige 

Hausanlagentemperatur, erforderlich. Das Stellgerät muss eine Sicherheitsfunktion aufweisen, d. h. 

nach DIN EN 14597 geprüft sein. 

Bei Heizmitteltemperaturen > 100° C und < 120° C muss ein typgeprüfter Temperaturregler (TR) 

eingesetzt werden. 

Bei Stellgeräten, die keine Sicherheitsfunktion aufweisen müssen, darf die Leckagerate den Betrag 

von 0,05 % vom Kvs - Wert nicht übersteigen. 

Wir, die Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH, empfehlen zur Temperaturabsicherung von 

Fernwärmehausstationen mit Netzvorlauftemperatur ≥ 120° C den Einbau eines typgeprüften 

Sicherheitstemperaturreglers (TR) und eines typgeprüften Sicherheitstemperaturbegrenzers 

(STB). Damit die Kundenanlage vor Dampfbildung und anderen Folgeschäden abgesichert ist. 

Der TR greift in die Regelfunktion der Vorlauftemperatur ein. Der STB betätigt die 

Sicherheitsfunktion des Stellgerätes.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2 zu Tabelle 6: Erforderliche sicherheitstechnische Ausrüstung nach Zeile 5; grau dargestellte 

Komponenten nicht erforderlich 



TAB Fernwärme Stadtwerke Heidelberg Netze 40 - 88 

 

 

Netzvorlauftemperatur  120° C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 6: Hauszentrale-Trinkwassererwärmung Temperaturabsicherung beim indirekten Anschluss 

Abbildung 1 zu Tabelle 7: Erforderliche sicherheitstechnische Ausrüstung nach Zeile 4; grau 
dargestellte Komponenten nicht erforderlich 
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Eine Temperaturabsicherung des Trinkwarmwassers ist nicht erforderlich, wenn die maximale 

Heizmitteltemperatur ≤ 75° C beträgt. Sie ist ebenfalls nicht erforderlich, wenn die maximale 

Heizmitteltemperatur ≤ 100° C und die maximale zulässige Temperatur in der Hausanlage 

Trinkwarmwasser > 75° C beträgt. 

Bei einer Heizmitteltemperatur > 75° C und einer maximal zulässigen Temperatur der 

Trinkwassererwärmungsanlage von ≤ 75° C ist ein typgeprüfter Temperaturregler (TR) und ein 

typgeprüfter Schutztemperaturwächter (STW), eingestellt auf die maximal zulässige 

Hausanlagentemperatur, erforderlich. Das Stellgerät muss eine Sicherheitsfunktion aufweisen, d. h. 

nach DIN EN 14597 geprüft sein. 

Bei Heizmitteltemperaturen > 100° C und ≤ 120° C muss ein typgeprüfter Temperaturregler (TR) 

eingesetzt werden. Bei einer maximal zulässigen Temperatur der Trinkwassererwärmungsanlage von 

≤ 75° C ist zusätzlich ein typgeprüfter Schutztemperaturwächter (STW), eingestellt auf die maximal 

zulässige Hausanlagentemperatur, erforderlich. Das Stellgerät muss eine Sicherheitsfunktion 

aufweisen, d. h. nach DIN EN 14597 geprüft sein. 

Bei Heizmitteltemperaturen > 120° C muss ein typgeprüfter Temperaturregler (TR) und ein 

typgeprüfter Schutztemperaturwächter (STW), auf maximal 75° C eingestellt, vorgesehen werden. Das 

Stellgerät muss eine Sicherheitsfunktion aufweisen, d. h. nach DIN EN 14597 geprüft sein. Bei 

Trinkwassererwärmungsanlagen mit Durchflusswassererwärmern, deren primär zur Verfügung 

gestellter Fernheizwasser-Volumenstrom 2 m³/h nicht überschreitet, kann auf den 

Schutztemperaturwächter und die Sicherheitsfunktion bei Stellgerät verzichtet werden. 

Bei Stellgeräten, die keine Sicherheitsfunktion aufweisen müssen, darf die Leckagerate den Betrag 

von 0,05 % vom Kvs – Wert nicht übersteigen. 

Wir, die Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH, empfehlen zur Temperaturabsicherung von 

Fernwärmehausstationen mit Netzvorlauftemperatur ≥ 120° C den Einbau eines typgeprüften 

Sicherheitstemperaturreglers (TR) und eines typgeprüften Sicherheitstemperaturbegrenzers 

(STB). Damit die Kundenanlage vor Dampfbildung und anderen Folgeschäden abgesichert ist. 

Der TR greift in die Regelfunktion der Vorlauftemperatur ein. Der STB betätigt die 

Sicherheitsfunktion des Stellgerätes.  

  

Abbildung 2 zu Tabelle 7: Erforderliche sicherheitstechnische Ausrüstung nach Zeile 5; grau 

dargestellte Komponenten nicht erforderlich 
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8.4.3 Rücklauftemperaturbegrenzung 

Die im Datenblatt angegebene, maximale bzw. vertraglich vereinbarte Rücklauftemperatur darf nicht 

überschritten werden. 

Die Einhaltung der Rücklauftemperatur ist durch den Aufbau und die Betriebsweise der 

Wassererwärmungsanlage sicherzustellen. Gegebenenfalls ist eine Rücklauftemperaturbegrenzung 

vorzusehen. Das FVU entscheidet, ob eine Begrenzungseinrichtung notwendig ist. 

Sind für Raumheizung und Wassererwärmung Begrenzungseinrichtungen notwendig und 

unterschiedliche Rücklauftemperaturen gemäß Datenblatt einzuhalten, so ist für den 

ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen eine Umschaltmöglichkeit des Begrenzungswertes 

vorzusehen. 

Die Rücklauftemperaturbegrenzung kann sowohl auf das Stellgerät der Temperaturregelung wirken 

als auch durch ein separates Stellgerät erfolgen. 

Der Fühler zur Erfassung der Rücklauftemperatur ist im oder möglichst dicht am Wärmeübertrager 

anzuordnen, um Temperaturänderungen zu erfassen.  

8.4.4 Volumenstrom 

In der Hauszentrale werden sowohl der Fernheizwasser- als auch der Heizmittel- und 

Warmwasservolumenstrom je Regelkreis der Hausanlage dem Bedarf angepasst. Der 

Fernheizwasser-Volumenstrom ist abhängig von der erforderlichen Leistung der Wassererwärmer und 

dem nutzbaren Wärmeinhalt des Fernheizwassers bei der niedrigsten Netzvorlauftemperatur gemäß 

Datenblatt. 

Die Volumenströme müssen einstellbar und möglichst ablesbar sein. Hierzu sind Durchflussanzeiger 

mit Einstelldrossel oder Regulierventile mit Differenzdruckmessstutzen geeignet. 

Beim Speicherladesystem und bei Speichern mit eingebauten Heizflächen ist der Ladevolumenstrom 

auf die Auslegungsleistung des Wärmeübertragers bei der niedrigsten Heizmitteltemperatur 

(Netzvorlauftemperatur) unter Berücksichtigung der Ladezeit einzustellen und zu begrenzen. 

Die Umwälzpumpe für das Heizmittel sowie die ggf. vorhandene Speicherladepumpe sind 

entsprechend den hydraulischen Belangen auszulegen. 

Beim Durchflusswassererwärmer ist der Trinkwarmwasserdurchfluss auf die Auslegungstemperatur 

des Wärmeübertragers bei der niedrigsten Heizmitteltemperatur (Netzvorlauftemperatur) einzustellen 

und zu begrenzen. 

8.4.5 Druckabsicherung 

Eine Druckabsicherung nach DIN 4747-1 ist erforderlich, wenn der maximale Netzdruck größer ist als 

der maximal zulässige Druck in der Trinkwassererwärmungsanlage. 

Sofern die Druckabsicherung nicht in der Übergabestation erfolgen kann, ist diese in der Hauszentrale 

vorzunehmen. 

Die Warmwasserseite ist gemäß nach DIN EN 806, DIN 4753 bzw. DIN 1988 abzusichern. 

8.4.6 Werkstoffe und Verbindungselemente 

Maßgebend für die Auswahl sind Systemdruck und Systemtemperatur. 

Die Auswahl der Werkstoffe für die vom Fernheizwasser durchflossenen Anlagenteile ist AGFW FW 

531 zu beachten. Die zur Verwendung kommenden Verbindungselemente und Dichtungen müssen für 

die Betriebsbedingungen bzgl. Druck, Temperatur und Wasserqualität (siehe AGFW FW 510) 

geeignet sein. 
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Des Weiteren ist zu beachten: 

› Dichtmittel müssen den chemischen und physikalischen Parameter des Fernwärmewassers 

genügen  

› VDI 2035-1 und -2 sind zu beachten. 

› Es sind möglichst flachdichtende Verbindungen einzusetzen. Konische Verschraubungen sind 

nur bis 110° C zugelassen. 

› Für metallisch dichtende Schneidringverschraubungen muss die Eignung für Druck und 

Temperatur nachgewiesen werden. 

› Beim Einsatz von Pressfittings ist AGFW FW 524 zu beachten, der Einsatz von Pressfittings in 

von Fernwärmeheizwasser durchflossenen Anlagenteile ist nur nach Rücksprache mit FVU 

zulässig. 

Für von Fernheizwasser durchflossene Anlagenteile sind  

› Hanfverbindungen nicht zugelassen. 

› Lötverbindungen nicht zugelassen. 

› Kunststoffe nicht zugelassen. 

Gummieinlagen an Rohrschellen müssen für die hohen Temperaturen geeignet sein. 

Die Auswahl der Werkstoffe für die Wassererwärmungsanlage ist gemäß DIN 4747 und DIN 1988 

sowie den einschlägigen DVGW-Vorschriften vorzunehmen. Zur Vermeidung von Korrosionsschäden 

ist bei Mischinstallationen auf geeignete Werkstoffpaarungen zu achten. 

8.4.7 Wärmeübertrager 

Primärseitig müssen die Wärmeübertrager für die maximalen Drücke und Temperaturen des 

Fernwärmenetzes (gemäß Datenblatt) geeignet sein. 

Sekundärseitig sind die maximalen Druck- und Temperaturverhältnisse der Hausanlage maßgebend. 

Die thermische Auslegung hat so zu erfolgen, dass bei der niedrigsten Vorlauftemperatur des 

Heizmittels sowie der höchstzulässigen Rücklauftemperatur gemäß Datenblatt die gewünschte 

Warmwassertemperatur und die erforderliche Leistung erreicht werden. 

Bei kombinierten Anlagen (RLT-Anlagen, Raumheizung, Wassererwärmung) ist die Wärmeleistung 

aller Verbraucher bei der Dimensionierung des Wärmeübertragers anteilmäßig zu berücksichtigen. 

Bei Wässern, die zu Kalkablagerungen neigen, sind Konstruktionen einzusetzen, die eine leichte 

Entkalkung ermöglichen. 

8.4.8  Sonstiges 

Die Energieeinsparverordnung und die Druckgeräterichtlinie und Betriebssicherheitsverordnung sind 

zu beachten. 

Die Inbetriebsetzung der Hauszentrale darf nur in Anwesenheit von FVU erfolgen. 

Auf den Einbauort der Temperaturfühler ist zu achten.  

Nicht zugelassen sind: 

› hydraulische Kurzschlüsse zwischen Vor-und Rücklauf 

› automatische Be- und Entlüftungen 

› Entlüftungstöpfe im Primärteil der Hauszentrale. 

› Gummikompensatoren 

8.5 Direkter Anschluss 

Ohne / mit Beimischregelung (nur noch für vorhandene Anlagen) 
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Generell gilt, dass keine neuen direkten Anschlüsse an das Fernheiznetz der SWH-Netze erstellt oder 

genehmigt werden. Für bestehende Anlagen mit direktem Anschluss muss bei Umbau- bzw. 

Sanierungsarbeiten Rücksprache mit dem FVU genommen werden, mit dem Ziel, den noch 

bestehenden Direktanschluss für indirekten Betrieb umzurüsten. 

Um die Ausfällung von Härtebildnern (z.B. Kalk) an den Heizflächen auf der Warmwasserseite zu 

vermindern, wird empfohlen die Vorlauftemperatur des Heizmittels durch eine Beimischregelung 

abzusenken. 

8.5.1 Temperaturregelung 

Geregelt werden die Warmwassertemperatur und/oder die Vorlauftemperatur des Heizmittels auf 

einen konstanten Wert. Die Temperaturmessstelle ist abhängig vom gewählten 

Wassererwärmungssystem vorzusehen: 

a. bei dem Speichersystem im oberen Drittel des Speichers und gegebenenfalls 
oberhalb der Einbindung der Zirkulationsleitung, 

b. bei dem Speicherladesystem am Austritt des Wärmeübertragers, 
c. bei dem Durchfluss-Wassererwärmer möglichst noch im Wärmeübertrager. 

› Als Stellgeräte sind Durchgangsventile zu verwenden. 

› Die Stellgeräte müssen im Fernheizungsrücklauf angeordnet sein. 

› Schnell wirkende Stellgeräte sind nicht zulässig. 

› Die Stellgeräte sind so zu bemessen, dass die Heizleistung und der dazugehörige 

Volumenstrom für die Wassererwärmungsanlage auch bei der niedrigsten 

Netzvorlauftemperatur gemäß Datenblatt  gewährleistet sind. 

› Jedoch sollte der Druckverlust eines primär eingebundenen Wassererwärmers – damit 

Warmwasser im hydraulischen Vorrang erzeugt werden kann – wesentlich geringer sein als 

der der Heizungsanlage. 

› Die Stellantriebe (nach DIN 4747, gegebenenfalls mit Sicherheitsfunktion) müssen so 

bemessen sein, dass die gegen den max. auftretenden Netz-Differenzdruck schließen und 

arbeiten können (pmax. siehe Datenblatt). 

› Beim Speicherladesystem muss die Heizmitteltemperatur, wegen der Verkalkungsgefahr des 

Wärmetauschers, auf max. 70 °C begrenzt werden. 

› Bei Durchflusssystemen ist wegen der besonderen Anforderungen an das Regelgerät und die 

Regelcharakteristik Rücksprache mit dem FVU zu nehmen. 

8.5.2 Temperaturabsicherung 

Die Temperaturabsicherung erfolgt nach DIN 4747-1.  

8.5.3 Rücklauftemperaturbegrenzung 

Die im Datenblatt angegebene, maximale Rücklauftemperatur darf nicht überschritten werden. Die 

Einhaltung der Rücklauftemperatur ist durch den Aufbau und die Betriebsweise der 

Wassererwärmungsanlage sicherzustellen. Gegebenenfalls ist eine Rücklauftemperaturbegrenzung 

vorzusehen. Das FVU entscheidet, ob eine Begrenzungseinrichtung notwendig ist. 

Sind für Raumheizung und Wassererwärmung, Begrenzungseinrichtungen notwendig und 

unterschiedliche Rücklauftemperaturen gemäß Datenblatt einzuhalten, so ist bei einer gemeinsamen 

Regelung für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage, eine Umschaltmöglichkeit des 

Begrenzungswertes vorzusehen. 

Die Rücklauftemperaturbegrenzung kann sowohl auf das Stellglied der 

Warmwassertemperaturregelung wirken, als auch durch ein separates Stellglied erfolgen. 

Der Fühler zur Erfassung der Rücklauftemperatur ist im oder möglichst dicht am Wärmeübertrager 

anzuordnen um Temperaturänderungen schnell zu erfassen. 



TAB Fernwärme Stadtwerke Heidelberg Netze 45 - 88 

 

 

 

Bei der Wahl der Speicherwasser-Erwärmer ist zu beachten, dass – bedingt durch kleine 

Fernheizwassermengen (z. B. 150 l/h) bei kleinen Anschlusswerten – die erforderliche Auskühlung auf 

maximal 50 °C nur gewährleistet werden kann, wenn die Rohrquerschnitte der Heizregister 

entsprechend klein sind. 

8.5.4 Volumenstrom 

In der Hauszentrale werden sowohl der Fernheizwasser- als auch der Heizmittel- und Warmwasser- 

Volumenstrom je Regelkreis der Hausanlage dem Bedarf angepasst. 

Der Fernheizwasser-Volumenstrom ist abhängig von der erforderlichen Leistung der Wassererwärmer 

und dem nutzbaren Wärmeinhalt des Fernheizwassers bei der niedrigsten Netzvorlauftemperatur 

gemäß Datenblatt. 

Beim Speicherladesystem und Speicherwasser-Erwärmer ist der Ladevolumenstrom auf die 

Auslegungsleistung des Wärmeübertragers bei der niedrigsten Heizmitteltemperatur 

(Netzvorlauftemperatur), unter Berücksichtigung der Ladezeit, einzustellen und zu begrenzen. 

Beim Durchflusswasser-Erwärmer ist der Warmwasserdurchfluss auf die Auslegungsleistung des 

Wärmeübertragers bei der niedrigsten Heizmitteltemperatur (Netzvorlauftemperatur) einzustellen und 

zu begrenzen. 

8.5.5 Druckabsicherung 

Durch die hydraulische Verbindung der Wassererwärmungsanlage mit der Hausanlage sind beide 

Anlagen für den gleichen Druck auszulegen und nach DIN 4747 abzusichern. Die Warmwasserseite 

ist gemäß DIN 4753 bzw. DIN 1988 abzusichern. 

8.5.6  Werkstoffe und Verbindungselemente 

Die Auswahl der Werkstoffe für die vom Fernheizwasser durchflossenen Anlagenteile ist gemäß DIN 

4747 vorzunehmen. Die zur Verwendung kommenden Verbindungselemente und Dichtungen müssen 

für die Betriebsbedingungen bzgl. Druck, Temperatur und Fernheizwasserqualität geeignet sein. Es 

sind flachdichtende Verbindungen einzusetzen. 

Für die vom Fernheizwasser durchflossenen Anlagenteile sind nicht zugelassen: 

› Lötverbindungen 

› Hanfdichtungen 

› Gummikompensatoren 

› automatische Be- und Entlüftungen 

› Entlüftungstöpfe im Primärteil der Hauszentrale. 

› Kunststoffrohre und -armaturen 

Die Auswahl der Werkstoffe für die Wassererwärmungsanlage ist gemäß DIN 4753 und DIN 1988 

sowie den einschlägigen DVGW-Vorschriften vorzunehmen. 

Zur Vermeidung von Korrosionsschäden ist bei Mischinstallationen auf geeignete Werkstoffpaarungen 

zu achten. 

8.5.7 Wärmeübertrager 

Primärseitig müssen die Wärmeübertrager für die max. Drücke und Temperaturen des 

Fernwärmenetzes (gemäß Datenblatt) geeignet sein. Sekundärseitig sind die max. Druck- und 

Temperaturverhältnisse der Wassererwärmungsanlage maßgebend. 
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Die thermische Auslegung hat so zu erfolgen, dass bei der niedrigsten Netzvorlauftemperatur sowie 

der höchst zulässigen Rücklauftemperatur gemäß Datenblatt die gewünschte Warmwassertemperatur 

und die erforderliche Leistung erreicht werden. 

Bei der Antragstellung sind die Herstellerangaben über die Ausführungsart des Wassererwärmers 

anzugeben. Um Korrosionen und dadurch die Gefahr des Übertrittes von Heizwasser in das 

Trinkwasser oder umgekehrt auszuschließen, müssen die wärmeübertragenden Flächen aus 

korrosionsbeständig gesichertem Werkstoff der Ausführungsart C bestehen, da das verwendete 

Heizungswasser nach DIN 1988, Teil 4 der Klasse 3 zugeordnet ist. 

Zusätzlich sind folgende konstruktive Voraussetzungen zu erfüllen: 

Keine lösbaren Verbindungen zwischen Wärmeträger und Trinkwasserraum. Sind sie technisch 

unvermeidbar, muss deren Güte durch geeignete Verfahrensprüfungen, z.B. nach den AD- 

Merkblättern der Reihe HP, nachgewiesen sein. 

Heizflächen aus Kupfer können nur dann verwendet werden, wenn die nachgeschaltete Anlage 

ausschließlich aus Kupfer besteht. 

8.5.8 Installationshinweise 

Der Einbau von Wassererwärmern muss jeweils nach dem neuesten Stand der Technik und unter 

Berücksichtigung der aktuellen Empfehlungen der zuständigen Behörden und Institutionen (z. B. 

Bundesgesundheitsamt, DVGW etc.) erfolgen. 

Bei Einsatz eines Speicherladesystems zur Trinkwassererwärmung sollte die Verbindungsleitung 

zwischen Behälter und Wärmeübertrager aus Kunststoff, Edelstahl oder ggf. Kupfer bei 

nachgeschalteter Kupferinstallation ausgeführt werden. Beim Anschluss eines Warmwasserbehälters 

an eine Kaltwasserinstallation aus feuerverzinktem Stahl müssen die Anschlussstücke aus Kunststoff 

oder Rotguss ausgeführt werden. 

Installationshinweise Elektro: 

Der erforderliche elektrische Anschluss und Potentialausgleich ist nach der jeweiligen neuesten VDE- 

Richtlinie (z.B. VDE 0100) auszuführen. 
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9 Raumlufttechnische (RLT-)Anlagen 
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9.1 Indirekter Anschluss – Hauszentrale 

Beim indirekten Anschluss sind Fernheizwasser- und Heizmittel-Volumenstrom durch einen 

Wärmeübertrager hydraulisch voneinander entkoppelt. Während der Heizmittel-Volumenstrom bei 

dieser Betriebsweise für alle Heizmittel-Temperaturen annährend konstant bleibt, variiert der 

Fernheizwasser-Volumenstrom mit der Leistungs- und Temperaturänderungen. Die 

Temperaturregelung erfolgt in der Regel in der Hauszentrale-Raumluftheizung, sie ist bei der RLT-

Anlage auch in der Hausanlage möglich.  

9.1.1 Temperaturregelung 

Geregelt wird die Vorlauftemperatur des Heizmittels. Die Regelung der Lufttemperatur (z.B. Raumluft, 

Zu- oder Abluft) erfolgt durch nachgeschaltete Regeleinrichtungen in der Hausanlage. 

Sind mehrere Verbrauchergruppen mit unterschiedlichen Anforderungen an einen Wärmeübertrager 

angeschlossen, so müssen diese einzeln mit einer nachgeschalteten Regelung versehen  werden. 

Eine Bedarfsaufschaltung auf das primärseitig angeordnete Stellgerät der Heizmitteltemperatur-

regelung wird empfohlen. 

Für primärseitig angeordnete Stellgeräte sind Durchgangsventile zu verwenden. Verbindlich sind  die 

dieser TAB anhängenden Schaltschemen. Im Zweifelsfall ist Rücksprache mit dem FVU zu nehmen. 

Zur Dimensionierung der Stellgeräte (primär und sekundär) sind der jeweilige maximal erforderliche 

Volumenstrom und der jeweilige am Einbauort zur Verfügung stehende Differenzdruck maßgebend. 

Für das primärseitige Stellgerät ist der minimale Netzdifferenzdruck (pmin) gemäß Datenblatt 

maßgebend. Schnell wirkende Stellgeräte sind nicht zulässig. 

Die Stellantriebe (nach DIN 4747-1, gegebenenfalls mit Sicherheitsfunktion) müssen so bemessen 

sein, dass sie gegen den jeweils maximal auftretenden Netz-Differenzdruck (pmax) schließen können. 

9.1.2 Temperaturabsicherung gleitend-konstante Netzfahrweise 

Eine Temperaturabsicherung nach DIN 4747-1 ist erforderlich, wenn die max. Netzvorlauftemperatur 

größer ist als die max. zulässige Vorlauftemperatur in der Hausanlage. In diesem Fall müssen die 

Stellgeräte eine Sicherheitsfunktion (Notstellfunktion) nach DIN EN 14597 aufweisen. 

Netzvorlauftemperatur VN max  ≤ 120° C 

Bei Netzvorlauftemperaturen bis 120 °C ist ein typgeprüfter Sicherheitstemperaturwächter (STW) 

vorzusehen. Der STW betätigt die Sicherheitsfunktion des Stellgerätes. Die Sicherheitsfunktion wird 

auch bei Ausfall der Hilfsenergie (Strom, Luft) ausgelöst. Bei Anlagen, deren primär zur Verfügung 

gestellter Fernheizwasser-Volumenstrom 1m³/h nicht überschreitet, kann auf den 

Schutztemperaturwächter und die Sicherheitsfunktion verzichtet werden. In diesem Fall wird ein 

typgeprüfter (TR) erforderlich. Auch Doppelthermostate (STW / STB und TR) sind zugelassen. 
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Netzvorlauftemperatur 120° C < VN max  ≤ 140° C 

Es ist ein typgeprüfter Schutztemperaturwächter (STW) vorzusehen. Der STW betätigt die 

Sicherheitsfunktion des Stellgerätes. Die Sicherheitsfunktion wird auch bei Ausfall der Fremdenergie 

(Strom, Druckluft) ausgelöst. Bei Anlagen, deren primär zur Verfügung gestellter Fernheizwasser-

Volumenstrom 1 m³/h nicht überschreitet, kann auf den Schutztemperaturwächter und die 

Sicherheitsfunktion verzichtet werden. In diesem Fall wird ein typgeprüfter Temperaturregler (TR) 

erforderlich. 

Tabelle 7: Sicherheitstechnische Ausrüstung zur Temperaturabsicherung Fernwärmehausstationen - 

Raumluftheizungen 

Abbildung zu Tabelle 8: Erforderliche sicherheitstechnische Ausrüstung nach Zeile 2; grau dargestellte 

Komponenten nicht erforderlich 
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Tabelle 8: Sicherheitstechnische Ausrüstung zur Temperaturabsicherung von Fernwärmehausstationen - 

Raumluftheizung 

Abbildung zu Tabelle 9: Erforderliche sicherheitstechnische Ausrüstung, grau dargestellter Komponenten 

nicht erforderlich 
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9.1.3 Rücklauftemperaturbegrenzung 

Die im Datenblatt angegebene, maximale bzw. vertraglich vereinbarte Rücklauftemperatur darf nicht 

überschritten werden. 

Die Einhaltung der Rücklauftemperatur ist durch den Aufbau und die Betriebsweise der Hausanlage 

sicherzustellen. Gegebenenfalls ist eine gleitende, der Außentemperatur angepasste 

Rücklauftemperaturbegrenzung vorzusehen. Das FVU entscheidet, ob eine Begrenzungseinrichtung 

notwendig ist. 

Damit ein Ansprechen solcher Begrenzer bei Mehrkreisanlagen nicht zum Stillstand der 

Gesamtanlage führt, sind separate Begrenzungseinrichtungen, gegebenenfalls mit unterschiedlichen 

Sollwerten, für die Jeweiligen Heizkreise erforderlich. 

Die Rücklauftemperaturbegrenzung kann sowohl auf das Stellgerät der Vorlauftemperaturregelung 

wirken als auch durch ein separates Stellgerät erfolgen. 

Der Fühler zur Erfassung der Rücklauftemperatur ist im oder möglichst dicht am Wärmeübertrager 

anzuordnen, um Temperaturänderungen schnell zu erfassen. 

9.1.4 Volumenstrom 

In der Hauszentrale, wird der Heizmittel-Volumenstrom je Regelkreis der Hausanlage, dem Bedarf 

angepasst. 

Der Fernheizwasser-Volumenstrom ist abhängig von der erforderlichen Leistung der RLT-Anlage und 

dem nutzbaren Wärmeinhalt des Fernheizwassers. 

Der Heizmittel-Volumenstrom muss einstellbar und möglichst ablesbar sein. Hierzu sind 

Durchflussanzeiger mit Einstelldrossel oder Regulierventile mit Differenzdruckmessstutzen geeignet. 

Zur Dimensionierung des Stellgerätes ist der maximal erforderliche Fernheizwasser-Volumenstrom zu 

ermitteln. Hierzu sind in der Regel mehrere Vergleichsrechnungen durchzuführen. 

Diese Rechnungen sind erforderlich, da der maximale Fernheizwasser-Volumenstrom bei RLT- 

Anlagen nicht grundsätzlich zum Zeitpunkt der Wärmeleistung bei niedrigster Außentemperatur 

benötigt wird. 

Es ist unbedingt der im Datenblatt angegebene Verlauf der Vorlauftemperatur des Fernheizwassers 

und damit dessen Wärmeinhalt in Abhängigkeit von der Außentemperatur zu berücksichtigen. 

So können unter Umständen verschiedenartige Betriebsweisen (Außen-, Misch-, Umluftbetrieb) und 

besondere Anforderungen an die Zuluftzustände zu Zeiten mit relativ hohen Außentemperaturen und 

entsprechend geringem Wärmeinhalt des Fernheizwassers ein Maximum an Fernheizwasser- 

Volumenstrom erfordern. 
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9.1.5 Druckabsicherung 

Die Druckabsicherung der Sekundärseite des Wärmeübertragers hat nach DIN 4747-1 zu erfolgen. 

9.1.6 Werkstoffe und Verbindungselemente  

Maßgebend für die Auswahl sind Systemdruck und Systemtemperatur. 

Die Auswahl der Werkstoffe für die vom Fernheizwasser durchflossenen Anlagenteile ist AGFW FW 

531 zu beachten. Die zur Verwendung kommenden Verbindungselemente und Dichtungen müssen für 

die Betriebsbedingungen bzgl. Druck, Temperatur und Wasserqualität (siehe AGFW FW 510) 

geeignet sein. 

Des Weiteren ist zu beachten: 

› Dichtmittel müssen den chemischen und physikalischen Parametern des Fernwärmewassers 

genügen  

› VDI 2035-1 und -2 sind zu beachten. 

› Es sind möglichst flachdichtende Verbindungen einzusetzen. Konische Verschraubungen sind 

nur bis 110° C zugelassen. 

› Für metallisch dichtende Schneidringverschraubungen muss die Eignung für Druck und 

Temperatur nachgewiesen werden. 

› Beim Einsatz von Pressfittings ist AGFW FW 524 zu beachten, der Einsatz von Pressfittings in 

von Fernwärmeheizwasser durchflossenen Anlagenteile ist nur nach Rücksprache mit FVU 

zulässig. 

Für von Fernheizwasser durchflossene Anlagenteile sind  

› Hanfverbindungen nicht zugelassen 

› Lötverbindungen nicht zugelassen. 

› Kunststoffe nicht zugelassen. 

Tabelle 9: Auswahl von Membran-Sicherheitsventilen gegen Drucküberschreitung infolge Wasserausdehnung 

beim indirekten Anschluss 
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Gummieinlagen an Rohrschellen müssen für die hohen Temperaturen geeignet sein. 

Für Luftheizregister, die mit Außenluft beaufschlagt werden, ist eine Frostschutzschaltung vorzusehen. 

Zusätzlich ist eine Anfahrschaltung zu empfehlen, wenn längere Leitungswege zwischen Hauszentrale 

unvermeidbar sind. 

9.1.7 Wärmeübertrager 

Primärseitig müssen die Wärmeübertrager für die maximalen Drücke und Temperaturen des 

Fernwärmenetzes (gemäß Datenblatt) geeignet sein. 

Sekundärseitig sind die maximalen Druck- und Temperaturverhältnisse der Hausanlage maßgebend. 

Bei mehr als einem Wärmeübertrager sind zur Verteilung der Heizwasserströme auf der 

Sekundärseite Motor-Regelklappen vorzusehen. 

Die thermische Auslegung der Wärmeübertrager hat so zu erfolgen, dass die maximale 

Wärmeleistung bei den vereinbarten Netztemperaturen gemäß Datenblatt erreicht wird. 

Im Auslegungsfall darf die Differenz zwischen der primärseitigen und der sekundärseitigen 

Rücklauftemperatur nicht mehr als 3 K betragen (maximal erlaubt sind 5 K). Dieser Auslegungsfall ist 

bei RLT-Anlagen nicht bei der tiefsten Außentemperatur gegeben (siehe Punkt  9.1.4). 

Bei kombinierten Anlagen (RLT-Anlagen, Raumheizung, Wassererwärmung) ist die Wärmeleistung 

aller Verbraucher bei der Dimensionierung des Wärmeübertragers anteilmäßig zu berücksichtigen. 

In Verbindungen mit raumlufttechnischen Anlagen ist die Trinkwassererwärmung nur im 

Parallelbetrieb möglich (keine Vorrangschaltung). 

 

9.1.8 Sonstiges 

Die Energiesparverordnung (EnEV) und die Druckgeräterichtlinie sind zu beachten. Auf den Einbauort 

der Temperaturfühler ist zu achten. 

Nicht zugelassen sind: 

› Hydraulische Kurzschlüsse zwischen Vor- und Rücklauf weder primär- noch sekundärseitig 

› automatische Be- und Entlüftungen im Primärteil der Hauszentrale. 

› Entlüftungstöpfe im Primärteil der Hauszentrale. 

› Gummikompensatoren 

Für Lufterhitzer, die mit Außenluft beaufschlagt werden, ist eine Frostschutzschaltung vorzusehen, 

zusätzlich ist eine Anfahrschaltung zu empfehlen, wenn längere Leitungswege zwischen Hauszentrale 

und Heizregister unvermeidbar sind. 

Wegen den kurzen Reaktionszeiten bei RLT-Anlagen sollten zur Vermeidung von Zugerscheinungen 

sehr langsam wirkende Stellantriebe wie z.B. Thermoantriebe nicht eingesetzt werden. 

Um ein einwandfreies Arbeiten der Temperaturregeleinrichtung zu gewährleisten, ist ein hydraulischer 

Abgleich nach DIN 18380 vorzunehmen. 

9.1.9 Temperatur- und Frostschutzabsicherung 

Die Absicherung der Heizmitteltemperatur erfolgt in der Hauszentrale (siehe auch Abschnitt 9.1.2). 

Die Einhaltung der Rücklauftemperatur ist durch den Aufbau und die Betriebsweise der Hausanlage 

sicherzustellen. Gegebenenfalls ist eine Rücklauftemperaturbegrenzung vorzusehen. 

Die im Datenblatt angegebenen, maximalen bzw. vertraglich vereinbarten Rücklauftemperaturen 

dürfen nicht überschritten werden. 

Das FVU entscheidet, ob eine Begrenzungseinrichtung notwendig ist. 
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Die Rücklauftemperaturbegrenzung kann sowohl auf das Stellgerät der Lufttemperaturregelung 

wirken, als auch auf ein separates Stellgerät. 

Bei mehreren Lüftungsgeräten in einer Regelgruppe (z.B. Decken- und Wandlufterhitzer) muss jedes 

Gerät bzw. Heizregister mit einem RTB ausgerüstet sein. 

Bei mit Außenluft beaufschlagten Luftheizregistern ist eine Frostschutz- und ggf. auch eine 

Anfahrschaltung erforderlich. Beide Einrichtungen müssen auf die Lufttemperaturregelung 

aufgeschaltet werden. Für Luftheizregister, die mit Außenluft beaufschlagt werden, ist eine 

Frostschutzschaltung vorzusehen. Zusätzlich ist eine Anfahrschaltung zu empfehlen, wenn längere 

Leitungswege zwischen Hauszentrale und Heizregister unvermeidbar sind. Eine ggf. vorhandene 

Rücklauftemperaturbegrenzung muss sowohl bei der Frostschutz- als auch bei der Anfahrschaltung 

wirksam sein. 

9.1.10 Hydraulischer Abgleich 

Der in der Hausstation bereitgestellte Fernheizwasser- Volumenstrom wird durch die Stellgeräte der 

Regeleinrichtungen dem Bedarf der einzelnen Anlagen angepasst. 

Zur Vermeidung des Einfrierens bei mit Außenluft beaufschlagten Luftheizregistern sollten diese stets 

mit konstantem Heizflächen- Volumenstrom betrieben werden. 

Der Heizflächen-Volumenstrom muss einstellbar und möglichst ablesbar sein. Hierzu sind 

Durchflussanzeiger mit Einstelldrossel oder Regulierventile mit Differenzdruckmessstutzen geeignet. 

Die Umwälzpumpe für den Heizflächen-Volumenstrom je Regelkreis ist entsprechend den 

hydraulischen Belangen auszulegen. 

Es ist sicherzustellen, dass der Heizflächen- Volumenstrom je Luftheizregister bei Abschaltung des 

Ventilators unterbrochen wird. 

Parallel angeschlossene Luftheizregister ohne eigene Regeleinrichtung sind zu vermeiden. In 

Ausnahmefällen ist zumindest der Anschluss nach dem Tichelmann-System vorzusehen. 

Je nach anstehendem Differenzdruck kann eine abschnittsweise Differenzdruckbegrenzung 

erforderlich werden. 

9.1.11 Rohrleitungssysteme und Verlegeverfahren 

Kurzschluss- oder Überströmleitungen zwischen Vor- und Rücklauf sind nicht zugelassen. 

Wärmedehnungskompensation und ggf. erforderliche Festpunktkonstruktionen sind unter Beachtung 

der Auslegungstemperaturen in der Hausanlage auszulegen und  auszuführen. 

Für die Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen gilt die Energiesparverordnung. 

9.1.12 Heizregister 

Bei der Dimensionierung der Luftheizregister sind die gewählten Heizmittelzustände (insbesondere  die 

Rücklauftemperatur), die gewünschten Luftzustände sowie die Herstellerdatenblätter zu 

berücksichtigen.  

9.1.13 Armaturen 

Die Armaturen und insbesondere deren Dichtungssysteme müssen für die Betriebsbedingungen der 

Hausanlage hinsichtlich Druck, Temperatur und Wasserqualität geeignet sein. 

Nicht zugelassen sind: 

› Überströmventile zwischen Vor- und Rücklauf, 

› Umschalt-, Bypass- oder Mischventile, die Vorlaufwasser ungenutzt in den Rücklauf 

abströmen lassen. 
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9.1.14 Inbetriebnahme 

Die erste Inbetriebnahme der Anlage darf nur in Anwesenheit des FVU erfolgen. 

Die Einstellwerte der Regulierventile müssen dem FVU zusätzlich zu den unter 1.5  genannten 

Unterlagen eingereicht werden. 

Die Voreinstellung muss vor der Inbetriebnahme der Anlage erfolgen. Das FVU ist berechtigt, diese 

Maßnahme nachzuprüfen. 

Eine wesentliche Veränderung der Voreinstellung ist ohne Zustimmung der FVU nicht zulässig. 

9.2 Direkter Anschluss 

› Raumheizung – Raumlufttechnische Anlagen und Trinkwassererwärmung 

› nur vorhandene Anlagen 

Generell gilt, dass keine neuen direkten Anschlüsse an das Fernheiznetz der SWH-Netze erstellt oder 

genehmigt werden. Für bestehende Anlagen mit direktem Anschluss muss bei Umbau- bzw. 

Sanierungsarbeiten Rücksprache mit dem FVU genommen werden, mit dem Ziel, den noch 

bestehenden Direktanschluss für indirekten Betrieb umzurüsten. 

10 Hausanlage Trinkwassererwärmung 

Die Hausanlage besteht aus Trinkwasserleitungen (kalt, warm und ggf. Zirkulation) sowie 

Zapfarmaturen und Sicherheitseinrichtungen. Für die Planung, Einrichtung, Inbetriebsetzung und 

Wartung sind die DIN 1988 sowie die DVGW-Arbeitsblätter W 551 und W 553 maßgebend. Zur 

Vorhaltung der Temperatur an der Zapfstelle kann alternativ zu einer Zirkulationsleitung eine 

selbstregelnde Begleitheizung eingesetzt werden. 

10.1 Werkstoffe und Verbindungselemente 

Durch geeignete Wahl der Werkstoffe ist es möglich, Korrosion durch Elementbildung zu 

unterdrücken, die VDI-Richtlinie 2035 ist zu beachten. 

Es dürfen nur Materialen verwendet werden, die den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 

Das Zeichen einer anerkannten Prüfstelle (z. Bsp. DIN-DVGW, DVGW- oder GS Zeichen) bekundet, 

dass diese Voraussetzungen erfüllt sind. 

Installation aus Kupferrohr können in weich- oder hartgelöteter Ausführung (DIN EN 1254, DIN EN 

29453 und DVGW GW2) erfolgen. 

Beim Einsatz von Kunststoffrohren und Pressfittingsystemen müssen die vorliegenden Parameter des 

Trinkwarmwassers beachtet werden. 

10.2 Speicher 

Um eine optimale Temperaturschichtung zu erreichen, sind Speicher in stehender Bauart zu 

bevorzugen.  

Die Entnahme- und Zuführungsstutzen sind an den höchsten und tiefsten Punkten der Speicher zu  

installieren und mit Radialumlenkungen zu versehen. 

Bei Speicher-Lade-Systemen mit mehreren Speichern sind diese in Reihe zu schalten. 
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10.3 Vermeidung von Legionellen 

Legionellen sind Bakterien, die natürlicher Bestandteil des Trinkwassers sind und sich bei 

Wassertemperaturen zwischen 30° C und 45° C verstärkt vermehren. Werden diese Bakterien mit 

Wassernebel eingeatmet und gelangen so in die Lunge, können sie bei immungeschwächten 

Personen zu starker Gesundheitsgefährdung führen. 

Die Vermehrung wird begünstigt durch ruhende Wasser sowie Ablagerungen. Zur Vermeidung der 

Legionellenvermehrung sind die DVGW-Arbeitsblätter W 551, W 553 und AGFW FW 526 zu 

beachten. 

Folgende Hinweise sollten beachtet werden: 

› Speicher mit Toträumen oder gering durchströmten Bereichen sind nicht einzusetzen. 

› Speicher sind jährlich zu reinigen. 

› Die Funktion der Zirkulation bzw. der elektrischen Begleitheizung ist ständig zu überwachen, 

um unzulässige Abkühlung auch in wenig genutzten Leitungen zu verhindern. 

› Wenig genutzte Duschen sollten vor Benutzung mit maximal möglicher Zapftemperatur 

durchgespült werden.  

10.4 Zirkulation 

Die Einhaltung einer konstanten Trinkwarmwassertemperatur an den Zapfstellen kann durch ein 

Zirkulationssystem mit Umwälzpumpe oder eine elektrische Begleitheizung der 

Trinkwarmwasserleitung realisiert werden.  

Für die Auslegung der Zirkulationssystems sind die DIN 1988 und das DVGW-Arbeitsblatt W 533 

maßgebend. 

Die Einstellung des Zirkulationsvolumenstroms ist mittels Strangregulierventilen und selbsttätig 

regelnden Zirkulationsventilen durchzuführen. Die Einstellung ist zu dokumentieren. Eine 

Strangabsperrung ist separat vorzunehmen und darf die Einregulierung nicht verändern. 

11 Solathermische Anlagen 

Ergänzend zur Fernwärmeversorgung können solarthermische Anlagen (laut AGFW FW 522-1) eine 

Deckungsbeitrag zur Trinkwassererwärmung und/oder zur Raumheizung leisten. Reicht die von der 

solarthermischen Anlage zur Verfügung gestellte Wärmeleistung nicht aus, erfolgt die Nachheizung 

bis hin zur vollständigen Bedarfsabdeckung durch Fernwärme. 

Zur optimalen Nutzung der Gesamtanlage (Fernwarme und Solarthermie) sind Planung und Betrieb 

der beiden Wärmeerzeugungseinheiten aufeinander abzustimmen, das gilt auch für die 

sicherheitstechnische Ausrüstung. 

Kapitel 11 befasst sich mit den Besonderheiten der solarthermischen Anlagen in Verbindung mit der 

Fernwärmeversorgung, alle weiteren Vorgaben dieser TAB sind ebenfalls zu beachten. 

11.1 Anschluss an die Hausstation 

Die Herstellung des Anschlusses einer Solaranlage an die Fernwärme und die spätere 

Inbetriebsetzung der Anlage, sind vom Kunden unter Verwendung der dafür vorgesehenen Vordrücke 

zu beantragen. Über eine Gemeinsame Inbetriebsetzung der Anlage entscheidet FVU im Einzelfall. 

Die Solaranlage ist Teil der Hauszentrale. Bindeglied zwischen Fernwärme- und Solaranlage ist ein 

Wärmespeicher (Trinkwarmwasserspeicher und/oder Pufferspeicher). 

Der Wärmespeicher muss so konstruiert sein, dass einströmendes Wasser die Temperaturschichtung  

im Speicher nicht zerstört. 
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11.2 Vom Kunden einzureichende Unterlagen 

Zusätzlich zu Abschnitt 1.5 sind folgende Unterlagen einzureichen: 

› Datenblatt des Anschlusses der Solaranlage an die Hauszentrale, 

› Verwendungszweck(e) und anteilige solare Deckungsrate und 

› Schaltbild der Solaranlage 

11.3 Sicherheitstechnische Anforderungen 

Fernwärmespezifische Anlagenteile sind nach DIN 4747-1 und dieser TAB auszuführen.  

Solarspezifische Anlagenteile sind nach den Normen DIN EN 12975 bis DIN EN 12977 auszuführen.  

11.4 Unterstützung der Trinkwassererwärmung 

Nachfolgende Erklärungen gelten für Hauszentralen, die solare Wärme zur Unterstützung der 

Trinkwassererwärmung einsetzen. Die Trinkwassererwärmungsanlage ist das zentrale Bindeglied 

zwischen dem solaren Wärmeerzeuger und der Hauszentrale.  

Die Regelung der Solaranlage kann über die Fernwärme- oder einen separaten Regler erfolgen. Im 

Zweifelsfall ist Rücksprache mit dem FVU zu nehmen. Für den Anschluss an die 

Fernwärmehauszentrale gilt Abschnitt 6. 

Der Anschluss der Solaranlage unterliegt den allgemein anerkannten Regeln der Technik. 

In den folgenden Abschnitten werden Anlagenbeispiele für praxisbewährte Einbindungen in 

Fernwärmeanlagen dargestellt. 

11.4.1 Solaranlage mit bivalent versorgtem Speicher-Trinkwassererwärmer 

Ein bivalenter Speicher kann aus zwei Quellen beladen werden. Dazu hat er zwei innen liegende, 

hydraulisch nicht miteinander verbundene Wärmeübertrager, die übereinander angeordnet sind. 

Die Solaranlage wird an den unteren Wärmeübertrager angeschlossen, der Fernwärmeanschluss 

erfolgt am darüber liegenden Wärmeträger. 

Bei bivalenten Speichern mit innen liegenden Wärmeübertragern stellt der Bereich der unteren 

Heizfläche eine Vorwärmstufe dar. Damit muss nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 der gesamte Inhalt 

des Speichers einmal täglich auf ≥ 60° C aufgeheizt werden. 

Diese Art der Beheizung des Trinkwassers ist die ungünstigste Variante für einen Anschluss mit 

Fernwärmeversorgung, da die Temperaturschichtung am schlechtesten und somit eine höhere 

Rücklauftemperatur zu erwarten ist. 
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Geregelt wird die Trinkwassertemperatur. Bei solarem Energieangebot wird diese Aufgabe vom 

Solarregelkreis übernommen. Reicht der solare Deckungsbeitrag nicht aus, wird mit Fernwärme 

nachgeheizt, bis die Sollwerttemperatur erreicht ist. 

11.4.2 Solaranlage mit  Speicher-Trinkwassererwärmer und außen liegenden 

Wärmeübertrager für die Nachheizung 

Ein Speicher-Trinkwassererwärmer hat einen innen liegenden Wärmeübertrager für den Solarteil. 

Die Nachheizung mit Fernwärme erfolgt über einen externen Wärmeübertrager. 

Bei solarbeheiztem Speicher mit innen liegendem Wärmeüberträger stellt der Bereich der integrierten 

Heizfläche eine Vorwärmstufe dar. Damit muss nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 der gesamte Inhalt 

des Speichers einmal täglich auf ≤ 60° C aufgeheizt werden. 

Abbildung 7: Speichersystem mit innen liegenden Heizflächen für Solar und Fernwärme 
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Geregelt wird die Trinkwarmwassertemperatur. Bei solarem Energieangebot wird diese Aufgabe vom 

Solarregelkreis übernommen. Reicht der solare Deckungsbeitrag nicht aus, wird im 

Fernwärmeheizbetrieb, bis zum Erreichen der Sollwerttemperatur, nachgeheizt. 

 

11.4.3 Solaranlage mit  Pufferspeicher und Trinkwassererwärmer und außen 

liegenden Wärmeübertrager für die Nachheizung 

Der Pufferspeicher der Solaranlage und der Trinkwarmwasserspeicher sind hydraulisch nicht 

miteinander verbunden. Der Pufferspeicher versorgt den Trinkwarmwasserspeicher über einen 

integrierten Wärmeübertrager mit solarer Wärme. Die Nachheizung mittels Fernwärme erfolgt über 

einen externen Wärmeübertrager.  

Bei solarbeheiztem Trinkwarmwasserspeicher mit innen liegendem Wärmeübertrager stellt der 

Bereich der internen Heizfläche eine Vorwärmstufe dar. Damit muss nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 

der gesamte Inhalt des Speichers einmal täglich auf ≥ 60° c aufgeheizt werden. 

Abbildung 8: Trinkwassererwärmer mit außen liegendem Wärmeübertrager für die Nachheizung 
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Geregelt wird die Trinkwarmwassertemperatur. Bei solarem Energieangebot wird diese Aufgabe vom 

Solarregelkreis übernommen. Reicht der solare Deckungsbeitrag nicht aus, wird im 

Fernwärmeheizbetrieb, bis zum Erreichen der Sollwerttemperatur, nachgeheizt. 

11.5 Unterstützung von Trinkwassererwärmung und Raumheizung 

Nachfolgende Erklärungen gelten für Hauszentralen, die solare Wärme zur Unterstützung der 

Trinkwassererwärmung und Raumheizung einsetzen. Das zentrale Bindeglied zwischen dem solaren 

Wärmeerzeuger und der Hausstation ein Pufferspeicher, der vom Heizmittel der Hausanlage 

durchströmt wird. Die Regelung der Solaranlage kann über den Fernwärme- oder einen separaten 

Regler erfolgen. Im Zweifelsfall ist Rücksprache mit FVU zu nehmen. Für den Anschluss an die 

Fernwärmehauszentrale gilt  Abschnitt 6. 

Der Anschluss der Solaranlage unterliegt den allgemein anerkannten Regeln der Technik. 

Der Pufferspeicher wird über außen liegende Wärmeübertrager durch die Solaranlage und/oder 

Fernwärme beladen. 

Geregelt wird die Heizmitteltemperatur im Pufferspeicher. Bei solarem Energieangebot wird diese 

Aufgabe vom Solarregelkreis übernommen. Reicht der solare Deckungsbeitrag nicht aus, wird mit 

Fernwärme nachgeheizt, bis die Sollwerttemperatur erreicht ist. 

Abbildung 9: Solaranlage mit Pufferspeicher und Trinkwassererwärmer mit außen liegendem 

Wärmeübertrager für die Nachheizung 
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11.6 Rücklauftemperaturbegrenzung 

Die im Datenblatt angegebene, maximale bzw. vertraglich vereinbarte Rücklauftemperatur darf nicht 

überschritten werden. 

Das DVGW-Arbeitsblatt W 551 gibt die Trinkwarmwassertemperatur am Austritt des 

Wassererwärmers von mindestens 60° C vor. Die Temperatur des Zirkulationswassers darf um nicht 

mehr als 5 K unterhalb der Speicheraustrittstemperatur liegen.  

Die Einhaltung der maximalen Rücklauftemperatur ist durch den Aufbau und die Betriebsweise der 

Trinkwassererwärmungsanlage sicherzustellen. 

Gegebenenfalls ist eine Rücklauftemperaturbegrenzung vorzusehen. Das FVU entscheidet, ob eine 

Begrenzungseinrichtung notwendig ist. 

Die Rücklauftemperaturbegrenzung kann sowohl auf das Stellgerät der Temperaturregelung wirken 

als auch durch ein separates Stellgerät erfolgen. 

Der Fühler zur Erfassung der Rücklauftemperatur ist im oder möglichst dicht am Wärmeübertrager 

anzuordnen, um Temperaturänderungen schnell zu erfassen. 

 

 

 

Abbildung 10: Solar unterstütztes Heizsystem, Pufferspeicher mit außen liegenden Wärmeübertragern für die 

Solaranlage und die Nachheizung mit Fernwärme 
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12 Werkstoffe 

Für die in Fernwärmeanlagen einzusetzenden Rohrleitungen, Gehäuse von Armaturen und Pumpen 

sowie Schrauben und Muttern sind gemäß DIN 4747-1 die in der nachfolgenden Tabelle  

entsprechend den Einsatzbedingungen angegebenen Werkstoffe zu verwenden. 

Aus den Einsatzbedingungen und den Werkstoffdaten (z.B. Streckgrenze) ist eine hinreichende 

Wanddicke der genannten Anlagenteile zu berechnen oder auf andere Weise nachzuweisen. 

Wandstärken gemäß AGFW-Arbeitsblatt 401. 

Für Rohrleitungen ist ein Gütenachweis erforderlich und zwar: 

– für Stahlrohre ein Werkszeugnis: Bescheinigung DIN EN 10204-3.1 

Außerdem gelten für den Bereich der Kunststoff- und Stahlmantelrohre die Güte- und 

Prüfbestimmungen / Gütesicherung des Bundesverbandes der Fernwärmeleitung e.V. (z.B. EN 253 / 

448 / 488 / 489). 

Andere Werkstoffe als die in der nachfolgenden Tabelle genannten Werkstoffe dürfen in Abstimmung 

mit dem FVU verwendet werden, sofern das Gutachten eines Sachverständigen (z.B.: TÜV Rheinland, 

TÜV Bayern, usw.) die Eignung für den Verwendungszweck nachweist. 

Für Wärmeübertrager und Druckausdehnungsgefäße gelten die Bestimmungen der 

Druckbehälterverordnung (DruckbehV) und die Technischen Regeln sowie die einschlägigen AD-

Merkblätter. 

Die zur Verwendung kommenden Verbindungselemente und Dichtungen müssen für die 

Betriebsbedingungen bezüglich Druck, Temperatur und Wasserqualität geeignet sein. Es wird auf die 

Alkalibeständigkeit hingewiesen. 

Siehe Tabelle 11 und 12 ”Mindestanforderungen an Stahl und Kupfer Werkstoffe entsprechend den 

Einsatzbedingungen”. 
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12.1 Werkstoffe 

      Mindestanforderungen an Stahl Werkstoffe entsprechend den Einsatzbedingungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 10: Anforderungen an Eisenwerkstoffe und Stahlrohrverbindungen 
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      Mindestanforderungen an Kupfer Werkstoffe entsprechend den Einsatzbedingungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 12: Anforderungen an Kupferwerkstoff und Kupferverbindungen 
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13 Anlagen 

13.1 Datenblatt für die 90 °C - Heiznetze 

Temperaturen 
 13.1.1 -       

Im Bieth 
13.1.2 -    

Kleingemünd 

max. Netzvorlauftemperatur 

max. zulässige Netzvorlauftemperatur 

min. Netzvorlauftemperatur  

Berechnungstemperatur 

VN max 

 

 

VN min 

90 °C 

100 °C 

70 °C 

100 °C 

90 °C 

100 °C 

70 °C 

100 °C 

 

Netzrücklauftemperatur 

 

RN 

 

 

  50 °C 

   

50 °C 

Nenndruckstufe für Armaturen PN 16,0 bar (ü) 16,0 bar (ü) 

maximaler Netzvorlaufdruck Pvmax 5,0 bar (ü) 5,0 bar (ü) 

minimaler Netzvorlaufdruck Pvmin 3,5 bar (ü) ~ 3,5 bar (ü) 

Differenzdruck für die Kundenanlage Pmin 0,3 bar 0,3 bar 

maximaler Differenzdruck 
für die Kundenanlage 

Pmax 3,0 bar 4,0 bar 

Ruhedruck Po 2,0 bar (ü) 4,0 bar (ü) 

minimaler Netzrücklaufdruck Prmin 1,5 bar 1,0 – 4,0 bar (ü) 

maximaler Netzrücklaufdruck Prmax 3,0 bar 5,0 bar (ü) 
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13.2 Datenblatt für die 110 °C - Heiznetze 

Temperaturen 
 13.1.1 - 

Hasenleiser 
13.1.2 - 
Boxberg 

13.1.3 - 
Langgewann 

max. Netzvorlauftemperatur 

max. zulässige Netzvorlauftemperatur 

min. Netzvorlauftemperatur  

Berechnungstemperatur 

VN max 

 

 

VN min 

110 °C 

120 °C 

70 °C 

120 °C 

110 °C 

120 °C 

70 °C 

120 °C 

110 °C 

120 °C 

70 °C 

120 °C 

Netzrücklauftemperatur 

 

RN 

  

  50 °C 

 

  50 °C 

 

  50 °C 

 
max. Verlegehöhe 

 

ü NN 120 m 285 m 115 m 

Nenndruckstufe für Armaturen PN 16,0 bar (ü) 16,0 bar (ü) 16,0 bar (ü) 

maximaler Netzvorlaufdruck Pvmax 5,5 bar (ü) 10,0 bar (ü) 5,5 bar (ü) 

minimaler Netzvorlaufdruck Pvmin 3,5 bar (ü) ~ 3,5 bar (ü) ~ 3,5 bar (ü) 

Differenzdruck für die Kundenanlage Pmin 0,3 bar 0,3 bar 0,3 bar 

maximaler Differenzdruck 
für die Kundenanlage 

Pmax 3,0 bar 4,0 bar 3,0 bar 

Ruhedruck Po 3,5 bar (ü) 8,0-5,0 bar (ü) 3,0 bar (ü) 

minimaler Netzrücklaufdruck Prmin 3,0 bar 1,0 bar (ü) 3,0 bar (ü) 

maximaler Netzrücklaufdruck Prmax 3,0 bar 1,0 – 5,0 bar (ü) 3,0 bar (ü) 
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13.3 Datenblatt für das 120 °C - Heiznetz (Sekundärnetz Mitte) 

Temperaturen   

max. Netzvorlauftemperatur 

min. Netzvorlauftemperatur  

Berechnungstemperatur 

VN max 

 

 

120 °C 

75 °C 

130 °C 

Netzrücklauftemperatur 

 

RN 

  

  50 °C 

 max. Verlegehöhe ü NN 135 m 

Nenndruckstufe für Armaturen PN 16,0 bar (ü) 

maximaler Netzvorlaufdruck Pvmax 13 bar (ü) 

minimaler Netzvorlaufdruck Pvmin 3,5 bar (ü) 

Differenzdruck für die Kundenanlage Pmin 0,3 bar 

maximaler Differenzdruck 
für die Kundenanlage 

Pmax 10,0 bar 

Ruhedruck Po 4,0 bar (ü) 

minimaler Netzrücklaufdruck Prmin 1,0 bar (ü) 

maximaler Netzrücklaufdruck Prmax 3,2 bar (ü) 
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13.4 Datenblatt für die 130 °C - Heiznetze (Primärnetz und Emmertsgrund) 

Temperaturen 
 13.3.1. - 

Primärnetz 

13.3.2. -
Emmertsgrund 

max. Netzvorlauftemperatur 

min. Netzvorlauftemperatur  

Berechnungstemperatur 

VN max 

 

 

130 °C 

75 °C 

140 °C 

130 °C 

70 °C 

140 °C 

Netzrücklauftemperatur RN 50 °C 50 °C 

max. Verlegehöhe ü NN 120 m 275 m 

Nenndruckstufe für Armaturen PN 16,0 bar (ü) 16,0 – 25,0 bar (ü) 

maximaler Netzvorlaufdruck Pvmax 13 bar (ü) ~ 18,0 bar (ü) 

minimaler Netzvorlaufdruck Pvmin 4,5 bar (ü) 10,0 bar (ü) 

Differenzdruck für die Kundenanlage Pmin 0,3 bar 0,3 bar 

maximaler Differenzdruck 
für die Kundenanlage 

Pmax 12,5 bar 9,0 bar 

Ruhedruck Po 2,5 bar (ü) 18,0 bar (ü) 

minimaler Netzrücklaufdruck Prmin 1,0 bar (ü) 4,0 bar (ü) 

maximaler Netzrücklaufdruck Prmax 3,5 bar (ü) 6,0 bar (ü) 
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13.5 Wassertemperaturen in den Heiznetzen (110 °C) 

13.5.1 Blatt 1: Boxberg Wassertemperaturen im 110 °C - Netz 

 

13.5.2 Blatt 2: Hasenleiser, Langewann  Wassertemperaturen im 110 °C – Netz 
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13.5.3 Blatt 4: Im Bieth, Kleingemünd Wassertemperaturen im 90 °C-Netz 

 

 

13.6 Wassertemperaturen im Fernwärmenetz (120 °C) 

13.6.1 Blatt 1: Sekundärnetz Wassertemperaturen im 120 °C-Netz 
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13.7 Wassertemperaturen in den Fernwärmenetzen (130 °C) 

13.7.1 Blatt 1: Primärnetz Wassertemperaturen im 130 °C-Netz 

 

 

13.7.2 Blatt 2: Emmertsgrund Wassertemperaturen im 130 °C-Netz 
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13.8 Platzbedarf für Übergabestationen 

 

 

 

 



TAB Fernwärme Stadtwerke Heidelberg Netze 73 - 88 

 

 

13.9 Schaltbilder 

FW-Nr.: 1600 Platzbedarf für Kompaktstationen 

FW-Nr.: 1601 Prinzipschaltbild mit indirekter Anschluss 

FW-Nr.: 1602 Prinzipschaltbild mit indirekter Anschluss und Fußbodenheizung 

FW-Nr.: 1603 Prinzipschaltbild für eine Fernwärmekompaktstation mit indirektem 
Anschluss und Solaraufschaltung 

FW-Nr.: 1604 Prinzipschaltbild für eine Fernwärmekompaktstation bis ca. 15 t/h, mit 
indirektem Anschluss 

FW-Nr.: 1605 Prinzipschaltbild für eine Fernwärmeübergabestation mit Hauszentrale, 
ab ca. 9 t/h bis max. 180 t/h, mit indirektem Anschluss. 

FW-Nr.: 1606 Prinzipschaltbild für eine Fernwärmeübergabestation mit Hauszentrale, 
ab ca. 0,5 t/h bis max. 15 t/h, mit direktem Anschluss. 

(Nur für vorhandene Anlagen.) 

FW-Nr.: 1607 Prinzipschaltbild bis max. 50 t/h, indirekter Anschluss mit 
Differenzdruckpumpenschaltung 

FW-Nr.: 1608 Prinzipschaltbild für verschiedene Schaltungen von Heizkreisen 
zusammen mit einem indirekten Anschluss. 

FW-Nr.: 1609 Prinzipschaltbild für Möglichkeiten zur Trinkwasseraufwärmung mit 
indirekten Anschluss an Fernwärmeübergabestationen 

FW-Nr.: 1610 Prinzipschaltbild für eine Fernwärmekompaktstation, mit indirektem 
Anschluss mit Druckstufe PN 25, WW-Emmertsgrund  

 



TAB Fernwärme Stadtwerke Heidelberg Netze 74 - 88 

 

 

 

 

 

 
 



TAB Fernwärme Stadtwerke Heidelberg Netze 75 - 88 

 

 

 

 

 

 

 



TAB Fernwärme Stadtwerke Heidelberg Netze 76 - 88 

 

 

 

 

 
 

 



TAB Fernwärme Stadtwerke Heidelberg Netze 77 - 88 

 

 

 
 

 



TAB Fernwärme Stadtwerke Heidelberg Netze 78 - 88 

 

 

 
 

 



TAB Fernwärme Stadtwerke Heidelberg Netze 79 - 88 

 

 

 
 

 



TAB Fernwärme Stadtwerke Heidelberg Netze 80 - 88 

 

 

 
 

 



TAB Fernwärme Stadtwerke Heidelberg Netze 81 - 88 

 

 

 
 

 



TAB Fernwärme Stadtwerke Heidelberg Netze 82 - 88 

 

 

 
 

 



TAB Fernwärme Stadtwerke Heidelberg Netze 83 - 88 

 

 

 
 

 



TAB Fernwärme Stadtwerke Heidelberg Netze 84 - 88 

 

 

 
 

 
 



TAB Fernwärme Stadtwerke Heidelberg Netze 85 - 88 

 

 

13.10 Verordnungen - DIN-Normen und DIN EN-Normen 

 

AVBFernwärmeV 

Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 
Fernwärme (AVBFernwärmeV), Fassung vom 12.11.2010. 

 

Energieeinsparverordnung 

Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Zweite Verordnung zur 
Änderung der Energieeinsparverordnung, vom 18.11.2013 

 VOB Teil C / DIN 18380  

DIN 1988,100 - 600 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen. 

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise  

DIN 4747-1 Fernwärmeanlagen - Teil 1: Sicherheitstechnische Ausrüstung von 
Unterstationen, Hausstationen und Hausanlagen zum Anschluss an 
Heizwasser-Fernwärmenetze 

DIN 4708 Zentrale Wassererwärmungsanlagen 

DIN 4753 Trinkwassererwärmer, Trinkwassererwärmungsanlagen und Speicher-
Trinkwassererwärmer 

DIN 18012 Haus-Anschlusseinrichtungen - Allgemeine Planungsgrundlagen 

DIN V 18599 Produktabbildung - Energetische Bewertung von Gebäuden - 
Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, 
Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Beiblatt 1: 

Bedarfs-/Verbrauchsabgleich 

DIN 50930-6 Korrosion der Metalle - Korrosion metallener Werkstoffe im Inneren 
von Rohrleitungen, Behältern und Apparaten bei 
Korrosionsbelastung durch Wasser 

DIN 57100 Errichten von Starkstromanlagen mit Netzspannung bis 1000 V 

DIN EN 442 Radiatoren und Konvektoren - Teil 1: Technische Spezifikationen 
und Anforderungen 

DIN EN 448 Fernwärmerohre - Werkmäßige gedämmte Verbundmantelrohrsysteme 
für direkt erdverlegte Fernwärmenetze 

DIN EN 806 Technische Regeln für Trinkwasser-Installation 

DIN EN 1045 Hartlöten - Flussmttel zum Hartlöten - Einteilung und technische 
Lieferbedingungen 

DIN EN 1092-1 

DIN EN 1092-3 

Flansch und ihre Verbindungen - Runde Flansche für Rohre, 
Armaturen, Formstücke und Zubehörteile, nach PN bezeichnet -Teil 1: 
Stahlflansche, Teil 3: Flansche aus Kupferlegierungen 

DIN EN 1254 Kupfer und Kupferliegierungen - Fittinge 

DIN EN 1515-1 Flansche und ihre Verbindungen - Schrauben und Muttern - Teil 1: 
Auswahl von Schrauben und Muttern 
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DIN EN 1708-1  
Schweißen - Verbindungselemente beim Schweißen von Stahl - Teil 1: 

Druckbeanspruchte Bauteile 

DIN EN 1717 

Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigung in Trinkwasser-
Installationen und allgemeine Anforderungen an 
Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung von 
Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen 

DIN EN 12516-3 
Armaturen - Gehäusefestigkeit - Teil 3: Experimentelles Verfahren 

DIN EN 12831 
Heizungsanlagen in Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Norm-
Heizlast 

DIN EN 12975 
Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile - Kollektoren 

DIN EN 12977 
Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile – Kundenspezifisch 
gefertigte Anlagen 

DIN EN 14597 
Temperaturregeleinrichtungen und Temperaturbegrenzer für 
wärmeerzeugende Anlagen 

DIN EN ISO 14175 
Schweißzusätze – Gase und Mischgase für das Lichtbogenschweißen 
und verwandte Prozesse 

DIN EN ISO 228 
Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen – Teil 1: 
Maße, Toleranzen und Bezeichnungen 

DIN EN ISO 2560 
Schweißzusätze – Umhüllte Stabelektroden zum 
Lichtbogenhandschweißen von unlegierten Stählen und 
Feinkornstählen - Einleitung 

DIN EN ISO 5817 
Schmelzschweißverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren 
Legierungen (ohne Strahlschweißen) – Bewertungsgruppen von 
Unregelmäßigkeiten 

DIN EN ISO 636 
Schweißzusätze – Stäbe, Drähte und Schweißgut zum Wolfram-
Inertgasschweißen von unlegierten Stählen und Feinkornstählen - 
Einleitung 

DIN EN ISO 9606-1 
Prüfung von Schweißern – Schmelzschweißen – Teil 1: Stähle 

DIN EN ISO 9692-1 
Arten von Schweißnahtvorberitung 

DVS - Richtlinen 
DVS - Deutscher Verband für Schweissen und verwandte Verfahren 
e.V., Düsseldorf 

DVS 1902-1 
Schweißen in der Hausinstallation - Stahl - Anforderungen an Betrieb 
und Personal 
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DVS 1903-1 
Löten in der Hausinstallation - Kupfer - Anforderungen an Betrieb und 
Personal 

DVS 1903-2 
Löten in der Hausinstallation - Kupfer - Rohre und Fittings; Lötverfahren; 
Befund von Lötnähten 

VDE-Normen 
 

DIN VDE 0100 
Errichtung von Niederspannungsanlagen - Verzeichnis der 
einschlägigen Normen und Übergangsfestlegungen 

DIN VDE 0100-540 
Errichtung von Niederspannungsanlagen - Teil 5-54: Auswahl und 
Einrichtung elektrischer Betriebsmittel - Erdungsanlagen und 
Schutzleiter 

AGFW 
Technische Regeln der AGFW 

AGFW FW 446 
Schweißnahte an Fernwärmerohrleitungen aus Stahl – Schweißen, 
Prüfen und Bewerten 

AGFW FW 507 
Anforderungen an thermostatische Heizkörperventile ohne 
Fremdenergie für Heizwasser 

AGFW FW 510 
Anforderungen an das Kreislaufwasser von Industrie- und 
Fernwärmeheizanlagen sowie Hinweise für deren Betrieb 

AGFW FW 520-1 
Wohnungs-Übergabestationen für Heizwassernetze - 
Mindestanforderungen 

AGFW FW 520-2 
Wohnungs-Übergabestationen für Heizwassernetze - 
Planungsgrundlagen 

AGFW FW 522-1 
Einbindungsmöglichkeiten von solarthermischen Anlagen in 
Fernwärmehausstationen 

AGFW FW 526 
Thermische Verminderung des Legionellen-wachstum – Umsetzung des 
DVGW-Arbeitsblattes W 551 in der Fernwärmeversorgung 

AGFW FW 524 
Anforderungen an Press-Systeme mit Elastomerdichtungen für 
Gebäudeleitungen in Heizwasser-Fernwärmesystemen 

AGFW FW 527 
Druckabsicherung von Heizwasser-Fernwärmestationen zum indirekten 
Anschluss 

AGFW FW 531 
Anforderungen an Materialen und Verbindungstechniken für von 
Heizwasser durchströmten Anlagenteile in der Hausstationen und 
Hausanlagen 
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AGFW FW 602 
Prüfungen an Fernwärmeleitungen – Druckprüfungen an Mediumrohren 

DVGW 
Technische Regeln der DVGW 

DVGW-Arbeitsblatt W 551 
Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungen – Technische 
Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums – Planung, 
Errichtung, Betrieb und Sanierung von Trinkwasser-Installation 

DVGW-Arbeitsblatt W 553 
Bemessung von Zirkulationssystemen in zentralen 
Trinkwassererwärmungsanlagen 

DVGW GW 2 
Verbinden von Kupfer- und innenverzinnten Kupferrohren für Gas- und 
Trinkwasser-Installationen innerhalb von Grundstücken und Gebäuden 

VDI-Richtlinien 
VDI - Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 

VDI 2035 Blatt 1 
Produktabbildung - Vermeidung von Schäden in Warmwasser-
Heizungsanlagen - Steinbildung in Trinkwassererwärmungs- und 
Warmwasser-Heizungsanlagen 

VDI 2035 Blatt1 - Berichtigung 
Vermeidung von Schäden in Warmwasser-Heizungsanlagen - 
Steinbildung in Trinkwassererwärmungs- und Warmwasser-
Heizungsanlagen - Berichtigung zur Richtlinie VDI 2035 Blatt 1 

VDI 2035 Blatt 2 
Vermeidung von Schäden in Warmwasser-Heizungsanlagen – 
Wasserseitige Korrosion 

VDI 2078 
Berechnung der Kühllast klimatisierter Räume (VDI-Kühllastregeln) 

Literatur 
 

TRD 721 
Sicherheitseinrichtung gegen Drucküberschreitung - Sicherheitsventile - 
für Dampfkessel der Gruppe I 

 

Die TRD 721 wurde zum 31.12.2012 außer Kraft gesetzt. Aus 
Ermangelung geeigneter Ersatzregelungen wird die TRD vom TÜV und 
anderen Prüforganisationen bis auf weiteres als Erkenntnisquelle 
genutzt 
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14 Kontakt  

Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH (SWH-N) 

Kurfürsten Anlage 42–50 

69115 Heidelberg 

 

Ansprechpartner für Fernwärme - Kundenanlagen 

 

 

 


